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1. EInFühRUng In DAs ThEmA

Das Thema Fotorecht ist aktueller denn je: Im Internet gibt es unendlich 

viele Bilder von Personen und Sachen und noch nie war es so einfach diese 

zu kopieren und auf die eigene Homepage etc. zu stellen. Doch im gleichen 

Zuge stellt sich die Frage, darf ich das Foto einer Freundin auf meine Face-

book-Seite einstellen? Darf ich ein Foto von dem Notebook, das ich auf einer 

anderen Website gefunden habe, für meine eBay-Auktion verwenden? 

Die Vielzahl der Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit dem Fotorecht 

stellen, sollen im Folgenden beantwortet werden.
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Bei der Erstellung und Veröffentlichung von Bildern und Fotos muss der 

Fotograf sicherstellen, dass hierdurch keine Rechte Dritter verletzt werden. 

Dabei kann schon die bloße Herstellung eines Fotos eine Rechtsverletzung 

darstellen. In diesem Zusammenhang ist danach zu differenzieren, was 

abgebildet wird. 

         2.1. Erstellung von Personenaufnahmen

Die Erstellung von Fotos, auf denen Personen abgebildet werden, ist immer 

dann relativ unproblematisch, wenn die Personen mit der Abbildung einver-

standen sind. 

Was ist aber, wenn die Person mit der Abbildung nicht einverstanden ist 

oder von der Herstellung des Bildes nichts mitbekommen hat? Die Her-

stellung von Personenbildern ohne Einverständnis des Abgebildeten kann 

grundsätzlich eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen. 

So hat das KG Berlin in einem Urteil vom 02.03.2007 (Az. 9 U 212/06) 

entschieden. In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hat sich ein Promi-

nenter, der sich erst kürzlich von seiner Ehefrau getrennt hatte, gegen eine 

Bildberichterstattung gewendet, die den Prominenten an einem Sonntagvor-

mittag zeigt, wie er seine Tochter zu einem Ponyhof begleitet. Der Promi-

nente wurde handgreiflich, als er die Fertigung der Bildaufnahmen von ihm 

und seiner Tochter mitbekam. Auch diese Handgreiflichkeit wurde von den 

Reportern bildlich festgehalten. Das Gericht entschied, dass in diesem Fall 

bereits die Herstellung der Bildaufnahmen einen Eingriff in das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht des Prominenten darstellt und führte hierzu aus: 

„(...) Bereits das Fertigen der Bildaufnahmen des Kl. in der oben geschil-

derten privaten Alltagssituation stellte einen Eingriff in das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht des Kl.dar. Die Journalisten haben durch diesen rechts-
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widrigen Eingriff die Tätlichkeit des Kl. maßgeblich mitverursacht und erst 

provoziert. Weder war das Verhalten des Kl. als Reaktion auf diesen rechts-

widrigen Eingriff noch waren die Folgen der Tätlichkeit des Kl. besonderes 

schwerwiegend. (...)“

Zur Begründung führte das KG Berlin u.a. an, dass schon das Wissen um 

die Fertigung von unerwünschten Bildnissen bei dem Betroffenen eine 

Unsicherheit verursache, die regelmäßig die Unbefangenheit in privaten 

Situationen des Alltags erheblich beeinträchtige. 

„(...) Auch die bloße Fertigung von Bildnissen kann zu einem Verstoß ge-

gen das allgemeine Persönlichkeitsrecht führen. So bewirkt bereits die An-

fertigung von Fotoaufnahmen eine bestimmte Herrschaft über persönliche 

Belange und kann durch die Verabsolutierung eines aus einem Handlungs-

verlauf herausgerissenen Momentes eine Überzeichnung oder Verzeichnung 

zur Folge haben, was gerade durch den vorliegenden Fall bestätigt wird. 

Schon das Wissen um die Fertigung von unerwünschten Bildnissen, schafft 

beim Betroffenen eine Unsicherheit, die regelmäßig die Unbefangenheit in 

privaten Situationen des Alltags erheblich beeinträchtigt, abgesehen davon, 

dass es zudem belastend ist, nicht zu wissen, was mit den gefertigten 

Bildnissen geschieht. Ob und in welchem Umfang schon das bloße Her-

stellen von Bildnissen zu einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts führt, 
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kann allerdings – wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als eines 

Rahmenrechts  – wiederum nur unter Würdigung aller Umstände des Einzel-

falls und durch Vornahme einer Güter- und Interessenabwägung ermittelt 

werden.(...)“

Grundsätzlich könnte man meinen, dass die Herstellung eines Personenbil-

des stets zulässig ist und erst die tatsächliche Veröffentlichung des Bildes 

unter bestimmten Umständen zu einer Verletzung des allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts führen kann. Man könnte weiter argumentieren, dass ein 

Bild der abgebildeten Person keinen Schaden zufügen kann, wenn es nicht 

veröffentlicht wird. 

Doch dem ist nicht so. Schließlich können Bilder, die nicht veröffentlicht 

werden, gestohlen oder manipuliert werden. Das heißt, dass die unzu-

lässige Herstellung eines Bildes bereits die Grundlage für eine - wenn 

auch nur hypothetische - Persönlichkeitsverletzung bildet. Denn durch die 

Herstellung eines unerwünschten Bildes verliert die abgebildete Person die 

Kontrolle über dessen Aus- und Verwertung. Das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) hat bereits in einem Urteil vom 15.12.1999 (Az. 1 BvR 653/96) in 

diesem Zusammenhang von einer „datenmäßigen Fixierung“ gesprochen. 

„(...) Das Recht am eigenen Bild gewährleistet dem Einzelnen Einfluss- und 

Entscheidungsmöglichkeiten, soweit es um die Anfertigung und Verwen-

dung von Fotografien oder Aufzeichnungen seiner Person durch andere 

geht. Ob diese den Einzelnen in privaten oder öffentlichen Zusammenhän-

gen zeigen, spielt dabei grundsätzlich keine Rolle. Das Schutzbedürfnis 

ergibt sich vielmehr - ähnlich wie beim Recht am eigenen Wort, in dessen 

Gefolge das Recht am eigenen Bild Eingang in die Verfassungsrechtspre-

chung gefunden hat - vor allem aus der Möglichkeit, das Erscheinungsbild 

eines Menschen in einer bestimmten Situation von diesem abzulösen, 

datenmäßig zu fixieren und jederzeit vor einem unüberschaubaren Perso-

nenkreis zu reproduzieren. Diese Möglichkeit ist durch den Fortschritt der 

Aufnahmetechnik, der Abbildungen auch aus weiter Entfernung, jüngst so-

gar aus Satellitendistanz, und unter schlechten Lichtverhältnissen erlaubt, 

noch weiter gewachsen. (...)“

Allerdings genießt das allgemeine Persönlichkeitsrecht keinen absoluten 

Vorrang vor der Pressefreiheit. Vielmehr ist jeder Einzelfall erneut zu prüfen 
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und eine Abwägung der sich widerstreitenden Interessen vorzunehmen. Auf 

diese Abwägung wird im Folgenden näher bei der rechtlichen Betrachtung 

der Veröffentlichung von Personenbildern eingegangen.

       2.2. Veröffentlichung von Personenfotos

Auch bei der Veröffentlichung von Personenfotos ist Vorsicht geboten. 

Selbst wenn ein Personenbild erstellt werden durfte, kann dessen Veröf-

fentlichung das allgemeine Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Person 

verletzen. So ist es denkbar, dass die Person in einem anderen Kontext 

dargestellt wird, und diese Art der Darstellung erst eine Rechtsverletzung 

herbeiführt. 

Bei der Veröffentlichung von Personenbildern ist insbesondere § 22 des 

Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und 

der Photographie (KunstUrhG) zu beachten. Demnach ist die Verbreitung 

oder öffentliche Zurschaustellung nur zulässig, wenn die abgebildete Per-

son hierzu eingewilligt hat. Der Gesetzeswortlaut des § 22 KunstUrhG lautet 

wie folgt:

„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 

öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als 

erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Ent-

lohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum 

Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. 

Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder 

Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein 

Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des 

Abgebildeten.“

§ 22 KunstUrhG regelt das Recht am eigenen Bild als besondere Ausprägung 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Hierdurch soll die Selbstbestimmung 

des Einzelnen gewahrt bleiben, ob Bilder von seiner Person hergestellt und 

veröffentlicht werden oder nicht. Der Abgebildete soll nicht einem Kontroll-

verlust ausgesetzt werden, indem andere Personen über die Verbreitung 

und öffentliche Zurschaustellung eines Bildes entscheiden können. 
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Im Folgenden sollen die Voraussetzungen von § 22 KunstUrhG für ein Ein-

willigungserfordernis des Abgebildeten genauer betrachtet werden.

Wann liegt eine Verbreitung oder öffentliche 
zurschaustellung vor?

Eine Verbreitung eines Bildnisses liegt immer dann vor, wenn dieses in kör-

perlicher Form auf einem Träger wie Zeitschriften, Werbeplakaten, Büchern 

etc. wiedergegeben wird. Auf eine kommerzielle Nutzung kommt es bei 

der Verbreitung nicht an. Daher ist es unerheblich, ob die Verbreitung des 

Bildnisses entgeltlich erfolgt oder es im Freundeskreis verschenkt wird. 

Unter einer öffentlichen Zurschaustellung ist grundsätzlich jede Wiederga-

be eines Bildnisses zu verstehen, die von Dritten wahrgenommen werden 

kann. Das Kriterium der Öffentlichkeit findet sich auch in § 15 Abs. 3 UrhG. 

Demnach handelt es sich um eine öffentliche Wiedergabe, wenn diese für 

eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Weiter erläu-

tert § 15 Abs. 3 UrhG, wer zur Öffentlichkeit gehört:

„(...) Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das 

Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkör-

perlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persön-

liche Beziehungen verbunden ist. (...)“ 
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Nach Ansicht des LG Oldenburg (Urteil vom 21.04.1988; Az. 5 S 1656/87)  

kann eine öffentliche Zurschaustellung eines Bildnisses schon dann vorlie-

gen, wenn Bilder den Arbeitskollegen gezeigt werden. Das Gericht führte 

hierzu aus:

„(...) Der Bekl. hat selbst zugegeben, die streitigen Bilder seinen Arbeits-

kollegen gezeigt zu haben. Hierin liegt ein „öffentliches Zurschaustellen“ 

im Sinne von § 22 KUG. Denn dazu ist nicht erforderlich, daß die Zur-

schaustellung an einem öffentlichen Ort oder dergestalt erfolgt, daß eine 

unbeschränkte Anzahl von Personen der Anblick gleichzeitig dargeboten 

wird. Vielmehr ist für den Öffentlichkeitsbegriff § 15 Abs. 3 UrhG maßgeb-

lich. Danach ist die Wiedergabe eines Werkes öffentlich, wenn sie für eine 

Mehrzahl von Personen bestimmt ist, es sei denn, daß der Kreis dieser 

Personen bestimmt abgegrenzt ist und sie durch gegenseitige Beziehungen 

oder durch Beziehung zum Veranstalter persönlich untereinander verbun-

den sind. 

Da nicht ersichtlich und von dem Bekl. auch nicht dargelegt worden ist, 

daß der Kreis der Arbeitskollegen, dem er die streitigen Bilder gezeigt hat, 

abgegrenzt war, und auch nicht ersichtlich ist, daß die Arbeitskollegen des 

Bekl. alle untereinander persönlich verbunden sind, liegt schon in dem 

vom Bekl. zugegebenen Herumzeigen der streitigen Bilder bei Arbeitskolle-

gen eine „öffentliche Zurschaustellung“ im Sinne von § 22 KUG. (...)“

Was ist ein Bildnis?

Ein Bildnis i.S.d. § 22 KunstUrhG ist grundsätzlich jede bildliche Darstel-

lung einer Person in ihrer äußeren Erscheinungsform. Hierbei muss es sich 

nicht um eine Abbildung der Person auf einem Porträtfoto handeln. Ebenso 

kommt es nicht darauf an, ob eine oder mehrere Personen auf dem Bildnis 

abgebildet werden. Bei einem Bildnis kommt es ferner auch nicht auf die 

Art der Abbildung, also als Zeichnung, Totenmaske, Foto- oder Filmaufnah-

me an. Bildnisse in diesem Sinne können auch in Form einer Karikatur, 

Comic-Figur, Puppe, Figur aus einem Computerspiel, Münzprägung oder 

Skulptur vorliegen.

Entscheidendes Kriterium für die Beurteilung, ob die Darstellung einer 

Person ein Bildnis nach § 22 KunstUrhG ist, ist die Erkennbarkeit. Zu fragen 
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ist also, ob anhand der Abbildung einer Person deren Identität ausgemacht 

werden kann. Denn ist der Abgebildete anhand der Darstellung nicht zu 

erkennen, kann keine Rechtsverletzung geltend gemacht werden. 

Für die Erkennbarkeit einer Person ist es dagegen nicht notwendig, dass 

seine Gesichtszüge abgebildet werden. Vielmehr kann eine Person auch 

aufgrund ihrer Haltung, Figur, auffälligen Frisur oder durch eine bestimmte, 

für die Person typische Pose erkannt werden. So könnte man Karl Lagerfeld 

anhand seiner Frisur, Figur und den typischen Kleidungsmerkmalen auf 

einem Bild auch erkennen, wenn sein Gesicht z.B. durch einen schwarzen 

Balken weitestgehend unkenntlich gemacht wurde. 

Auch das OLG Frankfurt hat in einem Urteil vom 26.07.2005 (Az. 11 U 

13/03) entschieden, dass die Verwendung eines sog. Augenbalkens nicht 

ausreicht, um die Erkennbarkeit einer Person auf einer Abbildung auszu-

schließen. In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatte sich die Klägerin 

gegen eine Berichterstattung in einer Zeitschrift gewehrt, in der sie zwar 

nicht namentlich genannt und ein Augenbalken verwendet wurde. Dennoch 

entschied das Gericht, dass auch jemand, dessen Name nicht genannt wird, 

erkennbar ist, wenn er durch andere Umstände von einem Teil des Adres-

satenkreises identifiziert werden kann. So führten die Richter an, dass die 

Klägerin anhand des Bildes und der dazu gehörigen Berichterstattung zu 

identifizieren sei. 

„(...) Ohne Erfolg macht die Bekl. geltend, die Kl. sei in dem Artikel nicht 

erkennbar. Zwar wird der Name der Kl. in dem Artikel nicht genannt. Aber 

auch jemand, dessen Name nicht genannt wird, ist erkennbar, wenn er 

durch andere Umstände von einem Teil des Adressatenkreises, etwa in 

seiner näheren persönlichen Umgebung, identifiziert werden kann. Im vor-

liegenden Zusammenhang ergibt sich die Erkennbarkeit schon daraus, dass 

neben dem inkriminierten Text ein Bild der Kl. veröffentlicht wurde. Zwar 

ist das Gesicht der Kl. auf diesem Foto mit einem Augenbalken überdeckt. 

Dies schließt indessen nicht aus, dass Personen in ihrem näheren Umfeld 

die Kl. anhand des Bildes und der Berichterstattung identifizieren, da trotz 

des Augenbalkens nicht nur der Kopf, die Frisur und ein Teil des Gesichts, 

sondern auch der Körper vollständig erkennbar sind, was die Identifizierung 

ohne weiteres erlaubt. (...)“

Weiter erklärte das OLG Frankfurt, dass es für die Erkennbarkeit ausreiche, 



wenn über die Person in anderen Medien in identifizierender Wiese berich-

tet wurde.

„(...)Dem Senat ist darüber hinaus aus mehreren Parallelverfahren bekannt, 

dass über die Kl. in zahlreichen - auch von der Bekl. verlegten - Zeitschrif-

ten in identifizierender Weise berichtet worden war. Für die Erkennbarkeit 

reicht es aus, dass über den Betroffenen in anderen Medien berichtet 

wurde, so dass der Leser, der auch die anderen Artikel gelesen hat, weiß, 

um wen es geht. (...)“

Im Rahmen der Erkennbarkeit einer Person kommt es nicht darauf an, ob 

diese von jeder anderen Person oder einem bestimmten Adressatenkreis 

identifiziert werden kann. Vielmehr soll es nach Ansicht des BGH schon 

ausreichen, wenn der Abgebildete aus begründetem Anlass annehmen 

kann, dass er erkannt werden könnte. Allerdings hat der Abgebildete die 

Erkennbarkeit im Zweifel zu beweisen.

Wann liegt eine Einwilligung des Abgebildeten vor?

§ 22 KunstUrhG schreibt vor, dass eine Verbreitung und öffentliche Zur-

schaustellung eines Bildnisses nur mit der Einwilligung des Abgebildeten 

zulässig ist. Unter einer Einwilligung in diesem Sinne ist eine vorherige 

Zustimmung des Betroffenen zu verstehen, mit der dieser sich mit der Ver-

öffentlichung und Zurschaustellung seines Bildnisses einverstanden erklärt. 

Für die Veröffentlichung von Bildnissen eines Minderjährigen ist grund-

sätzlich neben dessen Einwilligung auch die Einwilligung des gesetzlichen 

Vertreters erforderlich. 

Die Einwilligung kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend er-

teilt werden. Probleme ergeben sich häufig im Zusammenhang mit einer 

stillschweigenden Einwilligung. Für die Annahme einer stillschweigenden 

Einwilligung ist es notwendig, dass sich aus dem Verhalten des Betroffenen 

eindeutig ergibt, dass dieser mit der Verbreitung und öffentlichen Zur-

schaustellung seines Bildnisses einverstanden ist. Eine solche stillschwei-

gende Einwilligung zur Veröffentlichung kann z.B. angenommen werden, 

wenn ein Betroffener ein Interview gibt, das für einen Fernsehbeitrag auf-
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genommen wird. In diesem Fall geht man davon aus, dass dem Betroffenen 

der Zweck der Aufnahme klar ist. 

Das LG Bielefeld hat in einem Urteil vom 18.09.2007 (Az. 6 O 320/07) 

entscheiden, dass eine stillschweigende Einwilligung zur Veröffentlichung 

und Verbreitung von Filmaufnahmen vorliegt, da die Betroffene aktiv an 

den Dreharbeiten mitgewirkt hatte und zuvor über deren Zweck und die 

geplante Verbreitung der Filmaufnahmen informiert wurde. In dem zugrun-

de liegenden Sachverhalt ging es um Filmaufnahmen für das Fernsehformat 

„Die Super Nanny“. Die Mutter der Verfügungsklägerin hatte sich schriftlich 

mit den Dreharbeiten und der anschließenden Verwendung des Filmmate-

rials zur Veröffentlichung einverstanden erklärt. Diese sog. Mitwirkungsver-

einbarung schloss die Mutter ausdrücklich für sich und ihre zum damaligen 

Zeitpunkt 15-jährige Tochter. Zusätzlich erklärte sich auch die minderjährige 

Tochter zur Mitwirkung bereit und mit der anschließenden Verwendung 

des Fernsehmaterials einverstanden. Kurz vor dem Ausstrahlungstermin 

versuchte die Tochter die Einwilligung zurück zu ziehen. Das LG Bielefeld 

verneinte einen Unterlassungsanspruch der Tochter, da diese bis zum Ende 

an den Filmaufnahmen mitgewirkt habe und sich daraus eine stillschwei-

gende Einwilligung ergebe. Weiter führte das Gericht aus:

„(...) Gemäß § 22 S. 1 KUG dürfen Bildnisse grundsätzlich nur mit Einwilli-

gung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. 

Eine derartige Einwilligung liegt hier vor. (...)

Darüber hinaus hat auch die Verfügungskl. selbst in die Herstellung und 

Verbreitung der filmischen Aufnahmen eingewilligt. Die mündlich erteilte 

Einwilligung bestand auch bis zum Ende der Filmaufnahmen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hätte die Verfügungskl. ihre Mitwirkung an den Filmaufnahmen 

im Hinblick auf ihr Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrecht jederzeit 

beenden und damit zum Ausdruck bringen können, dass sie mit den Film-

aufnahmen sowie der anschließenden Sendung nicht einverstanden sei. 

(...) 

Tatsächlich hat die Verfügungskl. aber bis zum Ende der Filmaufnahmen 

mitgewirkt. Daraus ergibt sich eine zumindest stillschweigende Einwilli-

gung. Eine derartige Einwilligung kann angenommen werden, wenn der 

Betroffene ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das für den objektiven Er-
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klärungsempfänger als Einwilligung verstanden werden konnte. Vorliegend 

konnte die Verfügungsbekl. die Mitwirkung der Verfügungskl. an den Dreh-

arbeiten aus objektivierter Sicht nach Treu und Glauben nur als Einwilligung 

verstehen. Die Verfügungskl. hat aktiv an den Dreharbeiten mitgewirkt, wie 

die Kammer durch Einsicht in die im Termin vom 18. 9. 2007 vorgespielte 

DVD-Kopie festgestellt hat. (...)“

Doch auch wenn eine stillschweigende Einwilligung vorliegt, kann das Bild-

nis nicht für jegliche Art der Verbreitung und öffentlichen Zurschaustellung 

verwendet werden. Nimmt jemand z.B. an einer Fernsehumfrage teil, dann 

gilt die stillschweigende Einwilligung nicht für eine spätere Verwendung 

des Bildbeitrags zu Werbezwecken. Die stillschweigende Einwilligung be-

zieht sich also immer nur auf die Art der Veröffentlichung, zu deren Zweck 

die Aufnahmen erstellt wurden. Dieser Grundsatz gilt auch für ausdrücklich 

erteilte Einwilligungen, die keine inhaltliche Begrenzung aufweisen.

Zwar kann die Einwilligung auch mündlich erteilt werden, jedoch ist eine 

schriftliche Fixierung aus Gründen der Beweissicherheit immer zu empfeh-

len. Insbesondere ist es sinnvoll den Umfang der Verwendung des Bildnis-

ses detailliert zu regeln. So kann die Einwilligung sachliche oder zeitliche 

Beschränkungen enthalten.  

Das Gesetz sieht in § 22 S. 2 KunstUrhG eine Vermutung der Einwilligung 

vor, wenn der Abgebildete eine Entlohnung für die Abbildung seiner Person 

erhalten hat.

„Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß 

er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt.“

Doch auch in Fällen in denen die Vermutung nach § 22 S. 2 KunstUrhG greift 

und eine stillschweigende Einwilligung angenommen wird, sind die Grenzen 

der Einwilligung zu beachten und eine Verwertung darüber hinaus unzu-

lässig. So hat das LG München I in einem Urteil vom 19.05.2005 (Az. 7 O 

22025/04) zur Vermutung der Einwilligung bei Entlohnung ausgeführt:

„(...) Auch die Auslegungsregel des § 22 Satz 2 KUG, wonach die Einwilli-

gung im Zweifel als erteilt gilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich 

abbilden ließ, eine Entlohnung erhalten hat, entbindet nicht von der 

Prüfung, in welchem Umfang von einer Einwilligung in die Verbreitung und 
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Zurschaustellung der Abbildungen ausgegangen werden kann. (...) 

Denn eine Vermutung, dass mit der Zahlung eines Modell-Honorars, un-

abhängig von dessen Höhe, jedwede Nutzung der Fotografien in zeitlicher, 

räumlicher und gegenständlicher Hinsicht abgegolten ist, ist nicht anzu-

erkennen. Vielmehr ist, wenn der Umfang der Einwilligung in sachlicher, 

räumlicher und/oder zeitlicher Hinsicht umstritten ist, unter Heranziehung 

des Zweckübertragungsgedankens zu ermitteln, welche Nutzung von der 

Einwilligung gedeckt ist, wobei die erteilte Einwilligung im Zweifel nur 

diejenige Verwendung der Abbildungen abdeckt, die der Einwilligungsemp-

fänger zur Erfüllung des mit dem zu Grunde liegenden Vertrag verfolgten 

Zwecks unbedingt benötigt. (...)“

Ist die Verbreitung und öffentliche Zurschaustellung eines bereits Verstor-

benen beabsichtigt, so sieht § 22 S. 3 KunstUrhG vor, dass es hierzu der 

Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten bedarf. Das Erfordernis 

einer Einwilligung gilt bis zum Ablauf von 10 Jahren nach dem Tod des 

Abgebildeten. 

Ist ein Widerruf der Einwilligung möglich?

Bedeutend ist in der Praxis vor allem die Frage, ob eine einmal erteilte 

Einwilligung widerrufen werden kann. So können sich die Lebensumstände 

wesentlich verändert haben und eine Veröffentlichung von Bildern nicht 

mehr erwünscht sein. Dagegen ist der Verwerter von Aufnahmen an einer 

gewissen Rechtssicherheit interessiert. Daher kann eine erteilte Einwilli-

gung grundsätzlich nicht widerrufen werden. 

Nur unter besonderen Umständen wird ein Widerruf der Einwilligung mög-

lich. Allerdings sind sich Rechtsprechung und Literatur nicht einig, wann 

ein wichtiger Grund vorliegt, der den Widerruf einer Einwilligung rechtfer-

tigt. So wird als wichtiger Grund teilweise ein Wandel der persönlichen Ein-

stellung oder Lebensumstände angesehen, in deren Folge z.B. die erneute 

Veröffentlichung von Nacktaufnahmen unverhältnismäßig in das Persönlich-

keitsrecht des Abgebildeten eingreifen würde. 

Ist der Abgebildete mit den Aufnahmen nicht zufrieden, obwohl diese 

im Rahmen des Herstellungszwecks liegen, ist ein wichtiger Grund zum 
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Widerruf der Einwilligung nicht gegeben. Ebenso liegt kein wichtiger Grund 

vor, wenn ein gegebenes Interview nach Ansicht des Interviewten misslun-

gen ist. Insofern ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, bei der das 

Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten vor dem Hintergrund der gewandel-

ten Umstände und das Verwertungsinteresse des Verwerters berücksichtigt 

werden.

Liegt ein wichtiger Grund für den Widerruf der Einwilligung vor, kann der 

Betroffene zur Zahlung eines Aufwendungs- oder Schadensersatzes heran-

gezogen werden. 

Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis

Das Gesetz macht in § 23 KunstUrhG zugunsten der Pressefreiheit und der 

damit verbundenen Bildberichterstattung Ausnahmen von dem Einwilli-

gungserfordernis nach § 22 KunstUrhG und schränkt somit das Recht am 

eigenen Bild ein. Demnach dürfen

- Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte,
- Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer 
  Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen,
- Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
  Vorgängen, an denen die dargestellten Personen 
  teilgenommen haben und
- Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt wurden, 
  sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren
  Interesse der Kunst dient

ohne Zustimmung des Abgebildeten veröffentlicht werden.

Bildnisse der zeitgeschichte

Die in der Praxis der Bildberichterstattung wohl wichtigste Ausnahme ist 

die Möglichkeit, Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte ohne Einwilli-

gung des Betroffenen zu veröffentlichen. 

Doch wann liegt ein Bildnis der Zeitgeschichte vor? Der Begriff der Zeitge-
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schichte wird weit gefasst. Hie-

runter fällt die Berichterstat-

tung über Geschehnisse oder 

Personen aus den Bereichen 

des politischen, kulturellen, 

sozialen und wirtschaftlichen 

Lebens, an denen die Öffent-

lichkeit ein Informationsinte-

resse hat. Allerdings umfasst 

der Begriff der Zeitgeschichte 

nicht nur aktuelle Gescheh-

nisse aus den Nachrichten, 

sondern auch historische 

Ereignisse.

Es ist eine Abwägung durchzu-

führen, ob eine Bildberichter-

stattung einem tatsächlichen 

Informationsinteresse oder 

lediglich der Sensationslust der Öffentlichkeit dient. Bei dieser Abwägung 

kommt es auch nicht darauf an, ob die abgebildete Person einen hohen Be-

kanntheitswert hat oder nicht. Allein ein hoher Bekanntheitsgrad legitimiert 

nicht jeglichen Inhalt einer Bildberichterstattung. Vielmehr kommt es auf 

den Informationsgehalt eines Geschehnisses an. So hat das BVerfG in einem 

Urteil vom 26.04.2001 (Az. 1 BvR 758/97) ausgeführt:

„(...) Als abkürzende Ausdrucksweise für Personen verstanden, die unab-

hängig von einem bestimmten zeitgeschichtlichen Ereignis auf Grund ihres 

Status oder ihrer Bedeutung allgemein öffentliche Aufmerksamkeit finden 

und deren Bildnis die Öffentlichkeit deshalb um der dargestellten Person 

willen der Beachtung wert findet, ist seine Benutzung verfassungsrechtlich 

im Grundsatz unbedenklich, aber im Einzelfall nur tragfähig, sofern die 

Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und den 

berechtigten Interessen des Abgebildeten bei der Rechtsanwendung nicht 

unterbleibt. (...)“

Die aktuelle Rechtsprechung zu § 23 Abs. 1 Nr. 1 KunstUrhG wurde maßgeb-

lich durch das „Caroline-Urteil“ des Europäischen Gerichtshofes für Men-
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schenrechte (EGMR) vom 24.06.2004 (Az. 59320/00) beeinflusst. Zuvor hat 

die Rechtsprechung durchgängig eine Unterscheidung danach vorgenom-

men, ob der Betroffene eine „absolute“ oder „relative“ Person der Zeitge-

schichte ist. Mit der Konsequenz, dass die Gerichte bei absoluten Personen 

der Zeitgeschichte ein gesteigertes Informationsinteresse der Öffentlichkeit 

angenommen und somit auch die Veröffentlichung von Bildaufnahmen 

von Alltagssituationen als zulässig erachtet haben. Die Zulässigkeit der 

Veröffentlichung von Bildnissen relativer Personen der Zeitgeschichte ohne 

deren Zustimmung ergibt sich aus der Beteiligung der Person an einem Vor-

gang von zeitgeschichtlicher Bedeutung. Hierunter fallen z.B. Zeugen oder 

Beteiligte an Unfällen, Gerichtsverhandlungen oder Naturkatastrophen. Der 

EGMR entschied in seinem Urteil, dass die von der deutschen Rechtspre-

chung vorgenommene Unterscheidung in absolute und relative Personen 

der Zeitgeschichte für einen Schutz der Privatsphäre – in diesem Fall der 

Privatsphäre von Caroline von Monaco - nicht ausreiche. Hierzu führte der 

EGMR aus:

„(...) Der Gerichtshof kann der Auslegung des § § 23 I Nr. 1 KUG durch die 

deutschen Gerichte mit ihrem Begriff der „absoluten” Person der Zeit-

geschichte nur schwer folgen. Eine solche Einordnung mit ihrem sehr 

beschränkten Schutz des Privatlebens und des Rechts am eigenen Bild 

als Folge mag für Personen des politischen Lebens in Frage kommen, die 

amtliche Funktionen wahrnehmen. Für eine Privatperson aber wie die Bf., 

bei der das Interesse des breiten Publikums und der Presse einzig auf ihrer 

Zugehörigkeit zu einem regierenden Haus beruht, während sie selbst keine 

amtlichen Funktionen hat, lässt sich eine solche Einordnung nicht recht-

fertigen. Jedenfalls ist unter diesen Voraussetzungen eine einschränkende 

Auslegung des Kunsturhebergesetzes erforderlich, damit der Staat seiner 

positiven Verpflichtung zum Schutz des Privatlebens und des Rechts am 

eigenen Bild, wie sie sich aus der Konvention ergibt, nachkommt.(...)

Die im vorliegenden Fall von den deutschen Gerichten angewandten Kriteri-

en reichten daher nicht aus, das Privatleben der Bf. wirksam zu schützen. 

Als „absolute” Person der Zeitgeschichte kann sie - wegen der Pressefrei-

heit und des Interesses der Öffentlichkeit - Schutz ihres Privatlebens nur 

in Anspruch nehmen, wenn sie sich in örtlicher Abgeschiedenheit befindet, 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und wenn es ihr außerdem gelingt, 
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dies zu beweisen, was schwierig sein kann. Fehlt es daran, muss sie es 

hinnehmen, dass man sie fast zu jeder Zeit systematisch fotografiert und 

die Aufnahmen anschließend weiterverbreitet, selbst wenn sich die Fotos 

und die Begleittexte, wie im vorliegenden Fall, ausschließlich auf Einzelhei-

ten ihres Privatlebens beziehen.(...)“

Aufgrund des EGMR-Urteils ist der BGH (Urteil vom 06.03.2007; Az. VI ZR 

51/06)  von seiner bisherigen Rechtsprechung zu § 23 Abs. 1 Nr. 1 Kunst-

UrhG abgewichen und nimmt nun eine einzelfallbezogene Abwägung vor, 

bei der vor allem auf die öffentliche Relevanz eines Vorgangs und nicht 

mehr nur auf die abgebildete Person abgestellt wird. So erklärte der BGH, 

dass je größer der Informationswert für die Öffentlichkeit sei, desto mehr 

müsse das Schutzinteresse der betroffenen Person hinter den Informati-

onsbelangen der Öffentlichkeit zurücktreten. Allerdings wiege der Schutz 

der Persönlichkeit des Betroffenen umso schwerer, je geringer der Informa-

tionswert für die Allgemeinheit sei. Demnach habe das Interesse der Leser 

an bloßer Unterhaltung gegenüber dem Schutz der Privatsphäre regelmäßig 

ein geringeres Gewicht und sei nicht schützenswert.

Personen als Beiwerk

Die zweite Ausnahme in § 23 Abs. 1 KunstUrhG von dem Einwilligungs-

erfordernis greift bei Bildern ein, auf denen Personen nur als Beiwerk 

neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Entschei-

dend ist, dass die Darstellung der Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit 

im Vordergrund steht und die Aufmerksamkeit des Betrachters einnimmt. 

Die auf dem Bild abgebildeten Personen müssen also im Hinblick auf die 

Gestaltung des Bildes eine untergeordnete Rolle einnehmen und in diesem 

Sinne nur „Beiwerk“ sein. Eine Personenabbildung ist dann nicht mehr als 

Beiwerk zu werten, wenn die abgebildete Umgebung auf dem Bild nicht 

ausreichend erkennbar ist. Unter die Ausnahme fallen auch keine Bilder, 

auf denen die Landschaft oder sonstige Umgebung nur den Rahmen für ein 

Personenbildnis gibt. Demnach greift die Ausnahmeregelung nicht immer 

dann ein, nur weil auf dem Bild eine Landschaft oder sonstige Örtlichkeit 

zu sehen ist. Vielmehr kommt es auf die Gewichtung der Landschaftsdar-

stellung zu der Personendarstellung auf dem jeweiligen Bild an.



Bilder von Versammlungen, Aufzügen etc.

Eine weitere Ausnahme ist gegeben, wenn es sich um Bilder von Versamm-

lungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten 

Personen teilgenommen haben, handelt. Unter den Begriffen Versamm-

lungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen sind grundsätzlich alle Men-

schenansammlungen zu verstehen, die sich dadurch kennzeichnen, dass 

die Teilnehmer einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Hierzu gehören z.B. 

Demonstrationen, Sportveranstaltungen, Karnevalsumzüge und Kongresse. 

Allerdings werden von der Ausnahmevorschrift nur öffentliche Veranstaltun-

gen erfasst. 

Entscheidend ist, dass die Bilder das Geschehen in der Gesamtheit und 

nicht nur einzelne Teilnehmer darstellen. Das bedeutet wiederum nicht, 

dass Bilder von Versammlungen diese stets in ihrem vollen Umfang abbil-

den müssen. Vielmehr ist es zulässig einen Ausschnitt von einer Versamm-

lung abzubilden, der für diese repräsentativ ist.
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Bildnisse, die einem höheren Interesse der 
Kunst dienen

Die letzte Ausnahmevorschrift des § 23 Abs. 1 KunstUrhG privilegiert die 

zustimmungsfreie Veröffentlichung von Bildnissen, die nicht auf Bestellung 

angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren 

Interesse der Kunst dient. 

Die Veröffentlichung muss also im Interesse der Kunst sein. Demnach ist 

die Veröffentlichung eines Bildnisses aus kommerziellen Gründen oder 

Sensationsgier nicht zustimmungsfrei. Bildnisse im Sinne der Vorschrift 

sind nicht nur künstlerische Zeichnungen, sondern umfassen künstlerische 

Darstellungen jeglicher Art, insbesondere auch künstlerische Fotografien. 

Werden Bildnisse auf Bestellung angefertigt, so können diese nicht zustim-

mungsfrei veröffentlicht werden. Hierdurch soll das Vertrauensverhältnis 

zwischen dem Künstler und der Person, die sich abbilden lässt, geschützt 

werden.

Einschränkung der zustimmungsfreiheit

Obwohl § 23 Abs. 1 KunstUrhG Ausnahmen aufführt, bei denen eine 

Veröffentlichung eines Bildnisses oder Bildes auch ohne die Zustimmung 

des Betroffenen zulässig ist, gibt es eine Einschränkung durch § 23 Abs. 2 

KunstUrhG:

„Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schau-

stellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls 

dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird.“

Demnach ist eine Veröffentlichung dann nicht zulässig, obwohl ein Ausnah-

metatbestand des Abs. 1 erfüllt ist, wenn hierdurch berechtigte Interessen 

des Abgebildeten verletzt werden. Die Rechtsprechung geht davon aus, 

dass insbesondere Abbildungen nicht zulässig sind, die 

- in die Privat- oder Intimsphäre eingreifen,
- den Zweck haben, den Abgebildeten herabzusetzen oder 
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  lächerlich zu machen,
- zu Werbezwecken verwendet werden,
- zu einer Personengefährdung führen können.
 

       2.3. Erstellung von sachaufnahmen

Im Gegensatz zu der Erstellung von Personenfotos, unterliegt die Erstellung 

von Bildern, die Sachen zeigen, keinem grundsätzlichen Einwilligungser-

fordernis des Eigentümers. Unter den Begriff der Sachaufnahme fallen u.a. 

Aufnahmen von Gebäuden, Gärten und Landschaftszügen sowie Tieren, 

Autos und Booten. 

Die Abbildung von Sachen jeglicher Art bedarf grundsätzlich keiner Zu-

stimmung des jeweiligen Eigentümers und kann somit auch nicht zu einer 

Rechtsgutverletzung, insbesondere des Eigentums- und Persönlichkeits-

rechts, führen. 

So hat der BGH in der sog. „Friesenhaus-Entscheidung“ (Urteil vom 

09.03.1989; Az. I ZR 54/87) entschieden, dass die ungenehmigte Herstellung 

einer Aufnahme von einem Wohnhaus und die anschließende kommerzielle 

Verwertung in einem Werbeprospekt zulässig ist. Insbesondere verneinte 

das Gericht einen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch des Hauseigen-

tümers. Zur Zulässigkeit der Herstellung des Fotos führte der BGH aus:

„(...) Die Abbildung einer Sache stellt sich dann als eine Vervielfältigung 

des immateriellen, geistigen Werkes dar; sie unterfällt dem urheberrechtli-

chen Verwertungsrecht. Die Zubilligung eines entsprechenden Ausschließ-

lichkeitsrechts zugunsten des Sacheigentümers würde dem Wesen des 

Urheberrechts und seiner Abgrenzung gegenüber der sachenrechtlichen 

Eigentumsordnung zuwiderlaufen. Die Regelung der Abbildungsfreiheit für 

die an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befindlichen Bauwerke 

in § 59 UrhG (früher § 20KunstUrhG) läßt erkennen, daß dem Gesetzgeber 

des Urheberrechtsgesetzes - und vor ihm dem des Kunsturhebergesetzes 

- selbstverständlich war, daß dem Eigentümer kein Nutzungs- und Verbie-

tungsrecht zusteht. Andernfalls wäre es unverständlich, daß er die Abbil-

dungen von Bauwerken urheberrechtlich freigibt, wenn sie gleichwohl aus 

dem Eigentumsrecht bürgerlichrechtlich zu untersagen wären. (...)“ 
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Darüber hinaus sind Sachaufnahmen nur dann ohne Zustimmung des 

Eigentümers zulässig, wenn diese von einem öffentlich frei zugänglichen 

Ort aus und nicht unter Verletzung des Hausrechts erstellt werden. Bei der 

Herstellung von Aufnahmen ist das Hausrecht des Eigentümers zu beach-

ten. Verbietet das Hausrecht eine Herstellung von Aufnahmen, können sol-

che im Ausnahmefall nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers 

angefertigt werden. So hat der BGH (Urteile vom 17.12.2010; Az. V ZR 44/10; 

Az. V ZR 45/10; Az. V ZR 46/10) entschieden, dass die Stiftung Preußische 

Schlösser und Gärten die ungenehmigte Herstellung und Verwertung von 

Aufnahmen der Gebäude und Gärten untersagen kann, wenn diese nur 

durch Betreten des Grundstücks angefertigt werden können. 

„(...) Das Eigentum an einem Grundstück wird aber dann durch (das 

Aufnehmen und) die Verwertung von Fotografien von auf ihm errichteten 

Gebäuden und auf ihm angelegten Gartenanlagen und Parken beeinträch-

tigt, wenn das Grundstück zur Anfertigung solcher Fotografien betreten 

wird. (...)

Dieser Gesichtspunkt greift aber nicht, wenn das Gebäude oder der Garten 

- wie hier - nicht von allgemein zugänglichen Stellen, sondern von dem 

Grundstück aus, auf dem sie sich befinden, fotografiert werden (sollen). 

Dann hängt die Möglichkeit, das Gebäude oder den Garten zu fotografieren, 

entscheidend davon ab, ob der Grundstückseigentümer den Zugang zu sei-

nem Grundstück eröffnet und unter welchen Bedingungen dies geschieht. 

Die Entscheidung darüber steht, von noch zu erörternden Grenzen abgese-

hen, nach § 903 BGB im Belieben des Grundstückseigentümers. Er ist nicht 

gezwungen, den Zugang zu seinem Grundstück nur vollständig zu gestatten 

oder vollständig zu versagen. Er kann ihn auch eingeschränkt öffnen und 

sich etwa das Fotografieren seines Anwesens und die Verwertung solcher 

Fotografien vorbehalten. (...)“

Im Umkehrschluss ist die Herstellung von Sachaufnahmen dann zulässig, 

wenn sie von einem öffentlich frei zugänglichen Ort aus angefertigt werden 

können. Die Herstellung einer Sachaufnahme ist in einem solchen Fall von 

der sog. Panoramafreiheit, die in § 59 UrhG geregelt ist, gedeckt. Nach § 59 

Abs. 1 UrhG gilt:
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„Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder 

Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild 

oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzu-

geben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere 

Ansicht.“

Allerdings kann die Herstellung von Sachaufnahmen dann unzulässig sein, 

wenn durch die Aufnahmen in die Privat- oder Intimsphäre des Eigentü-

mers eingegriffen wird. Ein solcher Eingriff kann vorliegen, wenn ungeneh-

migt Innenaufnahmen des Wohnbereichs einer Person oder Aufnahmen von 

sichtgeschützten Gärten angefertigt werden. Denn in diesen Bereichen will 

der Eigentümer grundsätzlich ungestört und unbehelligt von der Außenwelt 

leben. 

gesetzliche Fotografierverbote

Letztlich sind bei der Erstellung von Sachaufnahmen auch die gesetzlichen 

Fotografierverbote zu beachten. Solche Verbote bestehen u.a. für Gerichts-

verhandlungen und sonstige Aufnahmen in Gerichtsgebäuden. Darüber 

hinaus dürfen militärische Anlagen wie Kasernen oder Aufklärungsanlagen 

nicht ohne entsprechende Zustimmung fotografiert werden.

       2.4. Veröffentlichung von sachaufnahmen

Ist bereits die Herstellung einer Sachaufnahme unzulässig, trifft das grund-

sätzlich auch auf deren Veröffentlichung zu. Aber auch bei Aufnahmen, 

die zulässigerweise angefertigt wurden, kann die Veröffentlichung unter 

Umständen wegen eines Verstoßes gegen das Eigentums- oder Persön-

lichkeitsrecht unzulässig sein. Entsprechend kann die Veröffentlichung 

von Wohngebäudeaufnahmen gegen das Persönlichkeitsrecht verstoßen, 

wenn in der Berichterstattung der Name des Eigentümers bzw. der darin 

lebenden Personen oder die Adresse einer Person bekanntgegeben werden. 

So hat das OLG Hamburg in einem Urteil vom 28.09.2004 (Az. 7 U 60/04) 
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entschieden. Durch die 

gleichzeitige Nennung 

des Namens des Eigentü-

mers sei in dessen Recht 

auf Selbstbestimmung 

bei der Offenbarung sei-

ner persönlichen Lebens-

umstände eingegriffen 

worden. Weiter führte 

das Gericht aus:

„(...) Zwar trifft es zu, 

dass regelmäßig eine 

Verletzung der Privat-

sphäre nicht schon 

dann ohne weiteres anzunehmen ist, wenn die Außenansicht eines Grund-

stücks von einer allgemein zugänglichen Stelle aus in Frage steht, sofern 

sich nicht aus den besonderen Umständen ergibt, dass der betreffende Ort 

für die betreffende Person zum Ort der Abgeschiedenheit wird. Indessen 

ist im vorliegenden Fall maßgeblich - und nur darauf zielt das Verbot -, 

dass durch die gleichzeitige Nennung des Namens des Ast. als Eigentümer 

in dessen Recht auf Selbstbestimmung bei der Offenbarung seiner persön-

lichen Lebensumstände eingegriffen wird. (...) Im konkreten Fall besteht 

insbesondere die Gefahr, dass infolge der Aufhebung der Anonymität des 

Gebäudes das Grundstück in seiner Eignung als Rückzugsort für den Ast. 

und seine Familie beeinträchtigt wird. (...)“

Anders ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn das Privathaus zuvor der 

Öffentlichkeit z.B. im Rahmen einer Homestory präsentiert wurde. So hat 

auch der BGH in einem Urteil vom 09.12.2003 (Az. VI ZR 373/02) entschie-

den, dass Luftbildaufnahmen von einem Feriendomizil einer bekannten 

Fernseh-Moderatorin grundsätzlich zwar einen unzulässigen Eingriff in die 

Privatsphäre darstellen. Allerdings sei dem Persönlichkeitsrecht der Betrof-

fenen bei einer Abwägung mit der Pressefreiheit ein geringeres Gewicht 

zuzusprechen, wenn die Prominente ihre Wohn- und Lebensverhältnisse 

durch eigene Veröffentlichung bekannt gemacht habe. Demnach liege schon 

von der Intensität her kein schwerwiegender Eingriff in das Persönlichkeits-



recht der Betroffenen vor. Weiter führte der BGH aus:

„(...) Das gilt erst recht für den vorliegenden Fall, in dem die Kl. selbst den 

Teil ihrer Privatsphäre, dessen Schutz sie mit der Klage einfordert, durch 

Veröffentlichungen einem breiten Publikum bekannt gemacht hat. Die 

Informationen, dass sie eine Finca auf M. als Feriendomizil nutzt, lässt sich 

dem von ihr verfassten Buch „Socke und Konsorten” entnehmen, das auch 

Fotos von ihrer Person auf der Terrasse des Hauses, am Pool und im Garten 

enthält. Erfolglos rügt die Revision hierzu, das BerGer. gehe ohne hinrei-

chende tatsächliche Grundlage von entsprechenden Vorveröffentlichungen 

durch die Kl.aus. (...)“

Darüber hinaus sind urheberrechtliche Beschränkungen zu beachten. Die 

Veröffentlichung von Sachaufnahmen von urheberrechtlich geschützten 

Werken wie Gemälden, Skulpturen etc. und greifen in das Vervielfältigungs- 

und Verbreitungsrecht bzw. in das Recht auf öffentliche Wiedergabe und 

Zugänglichmachung des Urhebers ein. Ist die Veröffentlichung von Sach-

aufnahmen bezweckt, die einen urheberrechtlichen Schutz genießen, so 

bedarf es hierzu der Zustimmung des Urhebers. 

Werden Fotos oder Bilder z.B. zu Werbezwecken benötigt, entschließen sich 

nur die wenigsten Unternehmen selbst auf den Auslöser der Kamera zu 

drücken. Vielmehr werden Fotos dann entweder bei einem Fotografen in 

Auftrag gegeben oder aber bereits hergestellte Fotos von einem Fotografen 

oder einer Bildagentur erworben. In diesem Zusammenhang gilt es einige 

rechtliche Stolpersteine zu beachten, damit es nicht zu einer bösen Überra-

schung kommt.
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Beauftragung eines Fotografen

Bei der Beauftragung eines Fotografen mit der Herstellung von z.B. Werbe-

fotos für ein neues Produkt, sollte man sich bereits im Vorfeld genau über 

die Arbeitsweise, den Stil und andere wichtige Eigenschaften des Fotogra-

fen informieren. Denn grundsätzlich steht jedem Fotografen ein gewisser 

künstlerischer Spielraum bei der Anfertigung der Fotos zu. Gibt der Kunde 

daher lediglich das Motiv, also das neue Produkt vor, räumt er dem Foto-

grafen damit die Möglichkeit ein, dass Foto ganz nach seiner Idee anzu-

fertigen. In einigen Fällen mag das vielleicht gut gehen. Allerdings kommt 

es häufig zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Fotograf und Auftraggeber, weil 

dieser mit dem Ergebnis der Arbeit nicht zufrieden ist und sich die Fotos 

anders vorgestellt hatte. 

Daher gilt es, die Bedingungen und Wünsche vor der Auftragsvergabe so ge-

nau wie möglich mit dem Fotografen zu erörtern und schriftlich festzuhal-

ten. Kommt es anschließend zu Differenzen bezüglich des Fotos kann auf 

den Vertragsinhalt verwiesen werden. Wurden die Bedingungen dagegen 

nicht ausreichend festgelegt, kann der Kunde weiterhin zur Zahlung des 

vereinbarten Honorars verpflichtet sein, obwohl das Ergebnis für ihn nicht 

zufriedenstellend ist.

Erwerb vom Fotografien

Bei dem Erwerb von bereits erstellten Fotos direkt beim Fotografen ist 

insbesondere darauf zu achten, dass das betreffende Bildmaterial frei von 

Rechten Dritter ist. Dies wird z.B. dann relevant, wenn auf dem besagten 

Foto eine Frau abgelichtet wurde, die in die Ablichtung nicht eingewilligt 

hat. Daher ist es wichtig, sich vom Fotografen eine Zusicherung geben 

zu lassen, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist. Im Falle des Bildes 

von der Frau, sollte der Fotograf eine entsprechende Erklärung vorlegen 

können, in der sich die abgebildete Frau mit der Ablichtung einverstanden 

erklärt. 

Darüber hinaus ist auch die Zusicherung wichtig, dass der Fotograf auch 

tatsächlich die ausschließlichen Rechte an dem Bildmaterial besitzt. Denn 

ein gutgläubiger Erwerb von Nutzungsrechten ist im Urheberrecht nicht 

möglich. 
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Weiter ist darauf zu achten, in welchem Umfang die Rechte an dem Bild-

material erworben werden. Also, ob jegliche Art der Verwendung erlaubt ist 

oder zeitliche Beschränkungen vorliegen. 

Erwerb von einer Bildagentur

Viele Fotografen treten ihre Verwertungsrechte gegen Entgelt an Bildagentu-

ren, wie die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst ab.

In diesem Fall schließt der Erwerber einen Vertrag mit der Agentur und 

nicht direkt mit dem Fotografen, der das Foto erstellt hat. Auch in dieser 

Konstellation sind Zusicherungen der Agentur sowohl hinsichtlich der In-

haberschaft der ausschließlichen Nutzungsrechte, als auch hinsichtlich der 

Freiheit des Bildmaterials von Rechten Dritter, also insbesondere, dass bei 

der Herstellung des Fotos keine Persönlichkeits-, Eigentums- oder sonstigen 

Rechte verletzt wurden, unerlässlich. 

Neben dem entgeltlichen Erwerb, gibt es auch Möglichkeiten fremde Bilder 

kostenlos zu nutzen wie z.B. bei der Fotocommunity piqs.de. Interessant ist 

vor allem, dass die Fotos von piqs.de auch zu kommerziellen Zwecken im 

Rahmen von Werbemaßnahmen verwendet werden können. 

Das Urheberrecht verfolgt gem. § 11 UrhG den Zweck, die Bilder bzw. Foto-

grafien eines Urhebers zu schützen:

„Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persön-

lichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient 

zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des 

Werkes.“

Diesen Schutz gewährleistet das Urheberrecht durch verschiedene Regelun-
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gen. Doch damit der urheberrechtliche Schutz greift, müssen bestimmte Vo-

raussetzungen vorliegen. So ist im Vorfeld zu bestimmen, ob das erstellte 

Werk überhaupt dem Urheberrecht unterliegt und wer als dessen Urheber 

anzusehen ist. Dazu im Folgenden mehr.

       4.1. Urhebereigenschaft: 
       Wer ist Urheber eines Fotos?

Der Schutz eines Bildes durch das Urheberrecht soll dem Urheber zugute 

kommen. Dementsprechend ist in einem ersten Schritt zu klären, wer als 

Urheber eines Bildes oder einer Fotografie anzusehen ist. Das Gesetz erklärt 

in § 7 UrhG:

„Urheber ist der Schöpfer des Werkes.“

Es kommt demnach nur auf den Schöpfungsakt bzw. die Herstellung des 

Werkes an. Das Urheberrecht an einem Bild entsteht somit unmittelbar 

mit dessen Herstellung. Für die Entstehung des Urheberrechts an einem 
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Foto, einer Skulptur oder Zeichnung ist der Wille oder die Erfahrung des 

Schöpfers unerheblich. Vielmehr werden vom Urheberrecht auch Werke ge-

schützt, die unbeabsichtigt erstellt wurden. In rechtlicher Hinsicht handelt 

es sich bei der Herstellung eines Fotos um einen Realakt. Demnach kann 

ein Urheberrecht an einem Werk zwingend nur in der Person des Schöpfers 

entstehen. 

Als Schöpfer und damit Urheber eines Werkes ist die Person anzusehen, 

die es erschaffen hat. Im Bereich der Fotografie wird in der Regel immer 

der Fotograf als Schöpfer des Fotos anzusehen sein. In der Person des 

Fotografen entsteht somit mit der Herstellung eines Fotos automatisch das 

Urheberrecht an dem Foto. 

Als Schöpfer eines Werkes kommen grundsätzlich nur natürliche Perso-

nen in Betracht, da der in § 2 Abs. 2 UrhG verankerte Schöpfungsgedanke 

eine persönliche geistige Leistung erfordert, die nur von einem Menschen 

erbracht werden kann. Daher können juristische Personen oder Tiere keine 

Schöpfer im Sinne des Urheberrechts sein. Allerdings kommt es nicht da-

rauf an, ob die Person ein gewisses Alter oder Reife besitzt. Ebenso muss 

die Person nicht geschäftsfähig sein.

Für die Entstehung der Urheberrechte an einem Werk kommt es nicht auf 

dessen Fertigstellung an. Vielmehr sind auch vorbereitende Handlungen, in 

denen sich bereits der „schöpferische“ Gedanke erkennbar niederschlägt, 

urheberrechtlich geschützt. 

Urheberrecht im Arbeitsverhältnis

Der Schöpfungsgrundsatz des Urheberrechts gilt auch für Werke, die im 

Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses z.B. von einem angestell-

ten Fotografen erschaffen werden. 

In einem solchen Fall ist der angestellte Fotograf der Schöpfer und somit 

auch Urheber der Fotografien, die er im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses 

anfertigt. Allerdings wird sich der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag die voll-

ständigen Nutzungsrechte an allen Fotografien einräumen lassen, die der 

Fotograf im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit erstellt. Der Fotograf ist dann 

zwar Urheber der Werke, hat jedoch nicht das Recht diese zu verwerten. 
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miturheber

Die Bestimmung der Urheberschaft erweist sich vor allem dann als schwie-

rig, wenn mehrere Personen an der Entstehung einer Fotografie mitgewirkt 

haben. In einem solchen Fall setzt sich das endgültige Werk aus verschie-

denen Teilwerken zusammen, die nicht einzeln verwertet werden können. 

Dementsprechend gibt es nicht nur einen, sondern mehrere Urheber, die 

dann Miturheber des Werkes sind. 

Voraussetzung für eine Miturheberschaft ist, dass die einzelnen Personen 

zur Schaffung eines gemeinsamen Werkes zusammengearbeitet haben und 

jeder einen eigenen schöpferischen Beitrag erbracht hat. 

Der BGH (Urteil vom 14.07.1993; Az. I ZR 47/91) hat diese Form der Zusam-

menarbeit näher erläutert. Demnach setze die Annahme einer Miturhe-

berschaft in rechtlicher Hinsicht ein gemeinsames Schaffen der Beteiligten 

voraus, bei dem jeder einen schöpferischen Beitrag leiste, der in das 

gemeinsame Werk einfließe. Die schöpferische Mitwirkung könne bei einem 

stufenweise entstehenden Werk – wie z.B. einem Computerprogramm – 

auch in einem Vorstadium erfolgen, wenn sie als unselbständiger Beitrag 

zum einheitlichen Schöpfungsprozess der Werkvollendung geleistet werde. 

Die Annahme einer Miturheberschaft ist dann zu verneinen, wenn es sich 

bei der Leistung um die Bearbeitung oder Fortsetzung eines bestehenden 

Werkes handelt, da der Betroffene in diesem Fall nicht an der originären 

Erstellung des Werkes beteiligt war. So hat der BGH in einem Urteil vom 

03.03.2005 (Az. I ZR 111/02) entschieden, dass diejenigen, die ein Compu-

terprogramm nachträglich bearbeiten und verändern nicht als Miturheber 

anzusehen sind. Zur Begründung hat das Gericht ausgeführt:

„(...) Denn im Streitfall kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen wer-

den, dass es sich bei den an der Programmierung und Weiterentwicklung 

beteiligten Personen um Miturheber i.S. von § 8 UrhG handelt. Vorausset-

zung für eine Miturheberschaft ist eine einheitliche Schöpfung, die einen 

entsprechenden natürlichen Handlungswillen der beteiligten Urheber 

voraussetzt. Bei zeitlich gestaffelten Beiträgen, wie sie hier in Rede stehen 

(Schaffung des Programms durch Mö, spätere Weiterentwicklung und Pflege 

durch Rü, S und Ri), ist eine Miturheberschaft zwar nicht ausgeschlossen; 

sie setzt jedoch voraus, dass – wovon im Streitfall in Ermangelung entspre-

chender Feststellungen nicht ausgegangen werden kann - jeder Beteiligte 
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seinen (schöpferischen) Beitrag in Unterordnung unter die gemeinsame Ge-

samtidee erbracht hat. Fehlt es hieran, weil die späteren Ergänzungen und 

Verbesserungen vom Handlungswillen des ursprünglichen Programmierers 

nicht umfasst sind, ist eine Miturheberschaft aller beteiligten Urheber zu 

verneinen. In diesem Fall liegen in den späteren Veränderungen abhängige 

Bearbeitungen mit der Folge, dass die an der Programmerstellung beteilig-

ten Urheber über ihr Urheberrecht ohne gesamthänderische Bindung hätten 

verfügen und Nutzungsrechte hätten einräumen können. (...)“

Ebenso ist der Auftraggeber einer Fotografie, der dem Fotografen konkre-

te Ideen oder Anregungen mitteilt, weder Urheber noch Miturheber des 

Werkes. Entscheidend ist, dass Ideen oder Anregungen in der Regel keinen 

schöpferischen Beitrag zum Werk leisten. So hat auch das KG Berlin in 

einem Urteil vom 18.11.2003 (Az. 5 U 350/02) entschieden, dass die Anre-

gung, eine bekannte Melodie im „Falsett-Stil“ zu singen, keine Miturheber-

schaft begründet. Hierzu hat das Gericht ausgeführt:

„(...) Auch eine Miturheberschaft der „Chorsänger” (...) ist nicht hinrei-

chend erkennbar. Die Annahme einer Miturheberschaft setzt rechtlich ein 

gemeinsames Schaffen der Beteiligten voraus, bei dem jeder einen schöp-

ferischen Beitrag leistet, der in das gemeinsame Werk einfließt. Erforderlich 

ist, dass jeder seinen schöpferischen Beitrag in Unterordnung unter die 

gemeinsame Gesamtidee erbringt und dadurch ein einheitliches Werk ent-

steht, dessen Teile sich nicht gesondert verwerten lassen.

Soweit die Idee zum „Falsett-Stil” von den „Chorsängern” ausgegangen sein 

sollte, begründet eine solche Anregung für sich noch keine Urheberrechte.

Die Mitwirkung der „Chorsänger” an der Umsetzung dieser Idee lässt keine 

hinreichende Eigenständigkeit erkennen. Urheber ist nicht, wer nur als 

Gehilfe bei der Entstehung des Werks mitgewirkt hat. (...)“

Anders könnte die Rechtslage zu beurteilen sein, wenn die gemachten 

Vorgaben so exakt sind, dass dem Fotografen praktisch kein künstlerischer 

Spielraum bei der Anfertigung der Fotos verbleibt und dieser letztlich nur 

noch auf den Auslöser drücken kann. 

Gehilfen des Werkherstellers leisten in der Regel ebenfalls keinen schöpfe-
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rischen Beitrag zur Herstellung eines Werkes. So ist der Visagist, der das Fo-

tomodell entsprechend den Vorgaben des Fotografen stylt, lediglich dessen 

Gehilfe und nicht Miturheber gem. § 8 UrhG. 

Werkverbindung

Im Gegensatz zur Miturheberschaft, bei der ein Werk aus verschiedenen 

Beiträgen besteht, die einzeln für sich jedoch nicht verwertet werden 

können, handelt es sich bei einer Werkverbindung um die Verbindung von 

mindestens zwei Teilwerken, die eigenständig verwertbar sind. Der Geset-

zeswortlaut des § 9 UrhG führt zur Werkverbindung aus:

„Haben mehrere Urheber ihre Werke zu gemeinsamer Verwertung miteinan-

der verbunden, so kann jeder vom anderen die Einwilligung zur Veröffentli-

chung, Verwertung und Änderung der verbundenen Werke verlangen, wenn 

die Einwilligung dem anderen nach Treu und Glauben zuzumuten ist.“

Entscheidend für eine Werkverbindung ist demnach, dass sich mindestens 

zwei verschiedene Urheber entschließen ihre Werke zu einem Werk zu 

verbinden. In diesem Fall wird durch die Werkverbindung kein einheitliches 

Werk erschaffen. Vielmehr handelt es sich um einen Zusammenschluss 

verschiedener Werke. Beispiele für Werkverbindungen sind die gemeinsa-

me Verwertung von Text und Musik bei einer Oper oder von Bild und Text 

bei illustrierten Büchern. In der Regel wird es sich bei Werkverbindungen 

um Verbindungen verschiedener Werkarten handeln. Dies ist jedoch nicht 

zwingend. So kann eine Oper verschiedene Lieder von unterschiedlichen 

Komponisten enthalten.

Zudem muss die Werkverbindung die gemeinsame Verwertung der einzel-

nen Werke bezwecken. Dazu bedarf es einer vertraglichen Regelung zwi-

schen den beteiligten Urhebern, die Art und Weise der gemeinschaftlichen 

Werkverwertung umfasst. 

Bearbeiterurheberrecht

Gem. § 3 UrhG können Urheberrechte auch durch die Bearbeitung eines 

fremden Werkes entstehen:
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„Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche 

geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urhe-

berrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige Werke geschützt. Die nur 

unwesentliche Bearbeitung eines nicht geschützten Werkes der Musik wird 

nicht als selbständiges Werk geschützt.“

Eine Bearbeitung eines Fotos liegt z.B. dann vor, wenn ein fremdes Foto im 

Rahmen einer Collage verwendet wird. Auch wenn das Foto an sich nicht 

verändert wird, entsteht durch die Zusammenstellung mit anderen Fotos 

ein neues Werk, das eine persönliche geistige Schöpfung des Bearbeiters 

darstellt und gem. § 3 UrhG urheberrechtlichen Schutz genießt. So hat der 

BGH in einem Urteil vom 07.02.2002 (Az. I ZR 304/99) entschieden, dass 

eine Bearbeitung auch dann vorliegen kann, wenn ein geschütztes Werk 

in ein neues „Gesamtkunstwerk“ integriert wird. Hierzu führte das Gericht 

aus:

„(...) Eine Bearbeitung oder andere Umgestaltung i.S. des § 23 UrhG kann 

auch dann vorliegen, wenn das abhängige Werk das benutzte - wie dies 

hier der Fall ist - als solches unverändert wiedergibt. Das urheberrechtlich 

geschützte Werk ist die persönliche geistige Schöpfung i.S. des § 2 Abs. 

2 UrhG. Es ist ein Immaterialgut, das im Werkstück lediglich konkretisiert 

wird. Es ist deshalb nicht entscheidend, ob für die Bearbeitung das Original 

oder ein sonstiges Werkstück in seiner Substanz verändert wurde. Bei einer 

Übernahme eines Werkes ohne jede Änderung wird allerdings regelmäßig 

eine Umgestaltung des Werkes zu verneinen sein. Eine Bearbeitung ist aber 

dann anzunehmen, wenn ein geschütztes Werk in ein neues „Gesamtkunst-

werk” derart integriert wird, dass es als dessen Teil erscheint. Dies ist bei 

Zugrundelegung der Feststellungen des LG hier der Fall. Nach diesen sind 

Bild und Rahmen in den beiden Fällen, die Gegenstand des Rechtsstreits 

sind, schon deshalb nach dem Gesamteindruck ein einheitliches Ganzes, 

weil die Ausgestaltung der Rahmen jeweils eine Bearbeitung eigenschöpfe-

rischer Elemente der Bilder ist.(...)“

Bereits das OLG Koblenz (Urteil vom 18.12.1986; Az. 6 U 1334/85) hat die 

Verfremdung von Fotografien als Bearbeitung angesehen und die Schutz-

fähigkeit des durch die Bearbeitung entstehenden Werkes bejaht. Bei der 
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Verfremdung einer Fotografie sei es charakteristisch, dass die fotografi-

schen Vorlagen in dem Gesamtwerk nur eine untergeordnete Rolle spielen, 

die mit anderen Motiven in Zusammenhang gebracht werde. Weiter führte 

das Gericht aus:

„(...) Die „Verfremdung“ der einzelnen Fotografien, um die es im Streitfall 

geht, sind als eigenwillige Kompositionen sehr unterschiedlicher Elemente 

zu werten, wobei die ursprünglichen Motive nur noch Bestandteil eines 

Gesamtwerkes darstellen und darin wesentlich zurücktreten. (...) 

Es kann auf sich beruhen, ob jede eigenschöpferische „Verfremdung“ einer 

Fotografie als Werk der bildenden Kunst oder als Lichtbildwerk anzusehen 

ist. Die im einzelnen erörterten „Verfremdungen“ bei der Herstellung der 

Gesamtkomposition sind auf jeden Fall als Werke der bildenden Kunst zu 

werten. Denn ihnen ist charakteristisch, daß die fotografischen Vorlagen in 

dem Gesamtwerk nur eine untergeordnete, mehr beiläufige Rolle spielen, 

die mit anderen Motiven in Zusammenhang gebracht werden; so wie alles 

erscheint, ist die Darstellung unrealistisch. Alle Bildkompositionen zeugen 

von einer reichen Fantasie des Gestalters und einer ausgeprägten indivi-

duellen Sicht; ihm kam es ersichtlich darauf an, etwas Besonderes zum 

Ausdruck zu bringen. Die Darstellungen regen zum Nachdenken an und 

eröffnen der eigenen Fantasie des Betrachters zahlreiche Möglichkeiten der 

Auslegung. (...)“

Das Bearbeiterurheberrecht tritt als eigenständiges Urheberrecht neben 

das Urheberrecht des Herstellers des Originalwerkes, das bearbeitet wurde. 

Allerdings ist der Bearbeiter nicht frei in der Veröffentlichung und Verwer-

tung der Bearbeitung. Vielmehr dürfen gem. § 23 UrhG Bearbeitungen oder 

andere Umgestaltungen des Werkes nur mit der Einwilligung des Urhebers 

des Originalwerkes veröffentlicht oder verwertet werden. 

Keine Bearbeitung liegt vor, wenn ein fremdes Foto lediglich als Inspirati-

onsquelle dient. So z.B. wenn sich ein Fotograf von einem Landschaftsbild 

dazu inspirieren lässt, die Landschaft selbst zu bereisen und diese auch 

fotografisch festzuhalten. In einem solchen Fall liegt eine freie Benutzung 

nach § 24 UrhG vor, für die eine Zustimmung des Urhebers des benutzen 

Werkes für die Veröffentlichung oder Verwertung gerade nicht erforderlich 

ist. Entscheidend ist allerdings, dass das Foto lediglich der Inspiration dient 
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und nicht eins zu eins nachgestellt wird. 

Darüber hinaus ist die rein technische Bearbeitung eines Fotos in aller 

Regel nicht als Bearbeitung im Sinne des § 3 UrhG zu werten. Als rein tech-

nische Bearbeitung ist z.B. das Scannen einer Vorlage oder Retuschieren 

von kleinen Schönheitsmakeln durch Bildbearbeitungsprogramme sowie die 

Vergrößerung bzw. Verkleinerung von Fotos zu werten.

Beweis der Urheberschaft

Grundsätzlich muss der Urheber, wenn er sich auf seine Urheberschaft 

beruft, diese auch beweisen. Gerade im Bereich der digitalen Fotografie 

ist der Beweis der Urheberschaft häufig schwierig, da Fotos als Dateien 

beliebig abgespeichert und verbreitet werden können. Daher sieht das 

Urheberrecht eine Beweiserleichterung in Form einer Vermutung vor. So legt 

§ 10 Abs. 1 UrhG fest:

„Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf 

dem Original eines Werkes der bildenden Künste in der üblichen Weise als 

Urheber bezeichnet ist, wird bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des 

Werkes angesehen; dies gilt auch für eine Bezeichnung, die als Deckname 

oder Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist.“

Durch die gesetzliche Vermutung in § 10 Abs. 1 UrhG kommt es zu einer 

Beweislastumkehr. Demnach muss die Gegenpartei, die die Urheberschaft 

bzw. Inhaberschaft der Nutzungsrechte bestreitet, den Beweis führen, dass 

der Betreffende nicht der Urheber des Fotos ist. 

Damit die Vermutung der Urheberschaft greift, müssen verschiedene Vor-

aussetzungen erfüllt sein. So muss es sich um Vervielfältigungsstücke eines 

bereits erschienen Werkes handeln. Bislang wurde die bloße Veröffentli-

chung eines Fotos als nicht ausreichend angesehen. Demnach musste das 

Werk vielmehr auch in körperlicher Form vervielfältigt und der Öffentlichkeit 

angeboten werden, um als erschienen zu gelten. Durch die richtlinienkon-

forme Auslegung von § 10 UrhG kann diese Voraussetzung für die Vermu-

tungswirkung nicht mehr gefordert werden. Ein Erscheinen des Fotos im 

Sinne des § 6 Abs. 2 UrhG ist nun nicht mehr notwendig. Vielmehr genügt 

die Veröffentlichung von Vervielfältigungsstücken eines Werkes auf dem der 
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Urheber bezeichnet ist. 

Für die Bezeichnung des Urhebers auf dem Werk ist es nicht erforderlich, 

dass der vollständige bürgerliche Name des Urhebers angegeben wird. 

Möglich ist auch die Angabe einer Abkürzung oder eines Deck- oder Künst-

lernamens. Der Urhebervermerk muss in üblicher Weise erfolgen, d.h. an 

einer für die Werkart üblichen Stelle. So wird der Urheber bzw. Autor eines 

Buches regelmäßig auf dem Buchrücken angegeben. Foto- und Bildnachwei-

se in Büchern erfolgen direkt entlang des Randes des Fotos, in unmittelba-

rer Nähe zum abgedruckten Bild oder einheitlich in einem Verzeichnis am 

Ende des Buches. Bei Fotografien oder Bildern auf der Titelseite wird der Ur-

hebervermerk meistens auf der zweiten Seite des Buches mit den weiteren 

Angaben zum Autor und Verlag angebracht.

Bei Bilddateien, die auf einer CD gespeichert sind genügt als Urheberbe-

zeichnung die Angabe des Urhebers in einer Textdatei auf derselben CD. So 

hat das LG Kiel in einem Urteil vom 02.11.2004 (Az. 16 O 112/03) entschie-

den. Hierzu führt das Gericht aus:

„(...) Der Kläger ist auch aktivlegitimiert, denn für seine Urheberschaft an 

den in Rede stehenden 35 Bilddateien streitet die gesetzliche Vermutung 

des § 10 Abs. 1 UrhG, die über § 72 UrhG auch dem Lichtbildner zugute 

kommt. (...)

Die zitierte Vorschrift regelt, dass bis zum Beweis des Gegenteils derjenige 

als Urheber eines Werkes angesehen wird, der auf den Vervielfältigungs-

stücken eines erschienenen Werkes in der üblichen Weise als Urheber 

bezeichnet ist. Bei der Beurteilung, ob eine Anbringung »üblich« ist, wird 

allgemein ein großzügiger Maßstab angelegt, sodass jeder nicht ganz 

versteckte oder außergewöhnliche Ort, aus dem der Urheber ohne Schwie-

rigkeiten und eindeutig erkennbar ist, ausreichend ist. Vorliegend ist der 

Kläger in der üblichen Weise als Urheber bzw. Lichtbildner bezeichnet, denn 

er hat der Gemeinde Großenbrode zwei CDs übergeben, auf denen sich die 

streitgegenständlichen Bilddateien befanden; bei diesen handelt es sich 

um Vervielfältigungsstücke im Sinne des § 16 UrhG. Beide CDs enthielten 

eine Textdatei, die auf das Atelier ATT und auf den Kläger selbst hinwiesen. 

Zudem befanden sich auf dem Einlageblatt der CD-Box Hinweise auf das 

Atelier ATT und darüber hinaus auf die Post- und die E-Mail-Adresse des 

Klägers.(...)“
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Weiter sei es für die Urhebervermutung nicht notwendig, dass jede einzel-

ne auf der CD befindliche Fotodatei mit einem Urhebervermerk versehen 

werde. So sei etwa im Zusammenhang mit digitalen Tonträgern anerkannt, 

dass ein Urhebervermerk auf dem Label oder der Hülle ausreiche. Für digi-

tale Bildträger könne insofern nichts anderes gelten. 

Darüber hinaus hat die Rechtsprechung weitere Beweiserleichterungen 

im Hinblick auf die Urheberschaft an digitalen Fotografien anerkannt. So 

hat das LG München I in einem Urteil vom 21.05.2008 (Az. 21 O 10753/07) 

verschiedene Umstände anerkannt, die einen Anscheinsbeweis für die 

Urheberschaft an Digitalfotos liefern. Nach Ansicht des Gerichts spreche 

ein erster Anschein für die Urheberschaft eines Fotografen an bestimmten 

Fotos, wenn dieser die Fotos zuvor auf Speichermedien übergeben habe.

„(...) War der Kläger aber im Besitz der Fotodateien und hat er sie auf CDs 

gespeichert dem Beklagten übergeben, spricht ein erster Anschein dafür, 

dass er diese Fotos auch hergestellt hat. (...)“

Als weiteren Anscheinsbeweis hat das LG München I den Umstand gewer-

tet, dass der Fotograf eine ganze Serie von zusammenhängenden Fotos im 

Gerichtsprozess vorlegen konnte. Dies spreche dafür, dass sämtliche Fotos 

dieser Fotoserie vom dem Fotografen stammen.

„(...) Schließlich spricht für die Urheberschaft des Klägers auch der Besitz 

und die Vorlage von Screenshots einzelner Fotos samt dazugehöriger Foto-

dateien auf einer CD (...), welches – wie sich aus den ähnlichen Motiven, 

den jeweiligen Lichtverhältnissen und der fortlaufenden Dateibenennung 

ergibt – neben den beiden streitgegenständlichen Fotos K I 2 und K I 3 wei-

tere Fotos einer zusammengehörigen Fotoserie enthält. Kann ein Fotograf 

eine ganze Serie von zusammenhängenden Fotos vorlegen, spricht eben-

falls ein erster Anschein dafür, dass sämtliche Fotos dieser Fotoserie von 

ihm stammen.(...)“ 

Darüber hinaus hatte der Fotograf die CD, auf der die streitgegenständli-

chen Fotos gespeichert wurden, mit seinem Namen versehen. Auch diesen 

Umstand wertete das Gericht als Anzeichen für die Urheberschaft des 

Fotografen.
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„(...) Ein weiteres Anzeichen für die Urheberschaft des Kl. ergibt sich aus 

der konkreten Beschriftung der (...) weiteren CD „A. B. 15/11/04 Land-

schaften T. Golf” gerade mit seinem Namen: Es liegt nahe, dass durch die 

Nennung eines Namens auf einer CD gerade diejenige Person bezeichnet 

werden soll, von der die darauf enthaltenen Dateien stammen. (...)“ 

 

Weiter erklärte das Gericht, dass die Meta- bzw- EXIF-Daten zu einer Foto-

datei nicht dazu geeignet seien, Anzeichen für die Urheberschaft zu liefern, 

da diese Daten nachträglich manipuliert werden können. Ebenso sei das 

Beweisangebot hinsichtlich der „Hot Pixel“ aufgrund deren Manipulierbar-

keit als Ausforschungsbeweis unzulässig. 

„(...) Wie der Kläger selbst vortrug und was auch gerichtsbekannt ist (vgl. 

insofern den Eintrag bei Wikipedia unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Hot-

pixel), können diese Hot Pixel durch einen Beschnitt der Fotografie oder 

„sonstige Manipulation” (also durch entsprechende Software oder aber 

bereits durch kamerainterne, automatische Korrekturen) entfernt werden; 

darüber hinaus enthält nicht jede Fotodatei zwingend solche Hot Pixel. Es 

ist also nicht gesagt – und diese Möglichkeit räumt auch der Kläger im Rah-

men seines Beweisantrags ein –, dass die auf den beiden CDs enthaltenen 

streitgegenständlichen Fotodateien überhaupt solche Hot Pixel enthalten, 

sodass der Vortrag des Klägers „ins Blaue hinein” erfolgte bzw. sich auf 

eine bloß vermutete Tatsache ohne greifbare Anhaltspunkte. (...)“

Die bloße Behauptung der Urheberschaft bzw. der Inhaberschaft der 

ausschließlichen Nutzungsrechte an Fotos reicht dagegen nicht aus. So 

hat auch das LG Hamburg in einem Urteil vom 29.01.2010 (Az. 308 S 2/09) 

entschieden. Das Gericht gab der Klage der Klägerin, die die Verletzung der 

ausschließlichen Nutzungsrechte an 13 Fotos rügte, nicht statt, da keine 

Beweise dafür vorgelegt wurden, dass es sich bei der Klägerin tatsächlich 

um die Inhaberin der Nutzungsrechte handelt. Das LG Hamburg führte zur 

Begründung aus:

„(...) Die Kammer verfügt über keinerlei eigene Kenntnisse darüber, wer die 

streitgegenständlichen Fotos erstellt hat und ob bzw. inwieweit Nutzungs-

rechte an diesen Fotos auf Dritte übertragen worden sind. (...)
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Der Vortrag der Klägerin im Schriftsatz vom 9.12.2009 ist nicht hinrei-

chend substantiiert. Die Aussage, die Fotografin Frau S. habe der Zeitung 

E., London, die „entsprechenden Rechte“ an den streitgegenständlichen 

Fotografien „zum Zwecke der Auslands-Lizenzierung“ übertragen, stellt nur 

eine Rechtsfolgenbehauptung dar. Es wäre insoweit ein konkreter Vortrag 

dazu erforderlich gewesen, wann, wo und durch welche Erklärungen diese 

Rechtsübertragung stattgefunden habe. Nur dann wären die Beklagte und 

das Gericht in die Lage versetzt gewesen, zu prüfen, ob die Voraussetzzun-

gen für den Eintritt der geltend gemachten Rechtsfolge vorliegen. Gleiches 

gilt für den weiteren Vortrag der Klägerin, Zeitung E. habe ihr „die aus-

schließlichen Nutzungsrechte an den Fotografien für die Bundesrepublik 

Deutschland, Österreich und die Schweiz eingeräumt“. Auch hierbei handelt 

es sich um eine für die Beklagte nicht einlassungsfähige reine Rechtsfol-

genbehauptung. (...)“

       4.2. Wann ist ein Foto urheberrechtlich 
       geschützt? 

Gem. § 11 UrhG schützt das Urheberrecht den Fotografen in seinen geisti-

gen und persönlichen Beziehungen zum Foto und in dessen Nutzung. Durch 

den Schöpfungsakt, also die Herstellung eines Fotos, tritt automatisch ein 

urheberrechtlicher Schutz des Fotos zu Gunsten des Fotografen ein, sofern 

dieser als dessen Urheber angesehen werden kann. Eine spezielle Eintra-

gung oder Anmeldung des Rechts an der Fotografie in einem Register oder 

bei einer sonstigen Stelle ist für die Entstehung des urheberrechtlichen 

Schutzes nicht erforderlich. Ebenso ist auch die Anbringung des Copy-

right-Zeichens für die Entstehung der Urheberrechte an einem Foto nicht 

notwendig, kann jedoch zu Beweiszwecken der Urheberschaft hilfreich sein. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob jede Fotografie durch 

das Urheberrecht geschützt wird. Das Urheberrecht nimmt eine Unterschei-

dung in Lichtbildwerke und Lichtbilder vor.
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lichtbildwerk

Das Urheberrecht schützt nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG Lichtbildwerke, die 

eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Lichtbildwerke im Sinne 

des Gesetzes sind Fotografien, die durch ein Verfahren der Bildaufzeich-

nung mittels Strahlung hergestellt werden. Ebenfalls geschützt sind Werke, 

die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden, so dass der Begriff des 

Lichtbildwerkes grundsätzlich weit auszulegen ist. 

Lichtbildwerke kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie eine persönliche 

geistige Schöpfung des Urhebers darstellen. Es muss also eine geistige Leis-

tung des Urhebers vorliegen, die in einem körperlichen Werk zum Ausdruck 

gebracht wird. Um diese Voraussetzung zu erfüllen, muss das Foto Indi-

vidualität besitzen und über eine „Durchschnittsfotografie“ hinausgehen. 

Damit ist aber nicht gemeint, dass nur prämierte Fotos als Lichtbildwerke 

einzustufen sind. 

Vielmehr ist ein Lichtbildwerk das Ergebnis aus dem Zusammenspiel ver-

schiedener Faktoren, wie die Auswahl der Kamera, des Motivs, des Objek-

tivs, des Bildausschnitts oder der Blende. Erst die verschiedenen Einstel-

lungen und Handlungen des Fotografen erzeugen die für ein Lichtbildwerk 

erforderliche Individualität des Fotos. Das OLG Köln (Urteil vom 05.03.1999; 

Az. 6 U 189/97) hat entschieden, dass bereits in der Auswahl eines be-

stimmten Motivs eine persönliche geistige Schöpfung nach dem Urheber-

recht zu sehen sein kann. Zur Begründung führte das Gericht aus:

„(...) Zu Recht ist das LG in Übereinstimmung mit dem Vortrag beider Par-

teien davon ausgegangen, daß das W.-Foto ein Lichtbildwerk im Sinne des § 

2 Absatz 1 Nr. 5 UrhG in Verbindung mit Absatz 2 darstellt und deshalb Ur-

heberrechtschutz genießt. Es hat zutreffend herausgestellt, daß es sich bei 

dem W.-Foto um eine künstlerische Fotografie und damit um eine persön-

liche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 Absatz 2 UrhG handelt und daß 

eine solche bereits in der Wahl des Motivs liegen könne. Der Senat folgt 

dem LG auch in seiner Annahme, daß das Foto die abgebildete Tänzerin in 

einer ballettuntypischen, individuell gestellten und kein herkömmliches 

Tanzelement wiedergebenden Pose darstellt. Hinzu kommt der besondere 

„Ausschnitt“, den das W.-Foto zeigt, indem nämlich der Körper des dort ab-

gebildeten Mannes, den die Frau mit ihren Armen und Beinen umklammert, 

nicht vollständig zu sehen ist. Vielmehr zeichnen die rechtwinklig zur Seite 
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hoch genommenen, ebenso wie der Kopf nicht vollständig zu sehenden, 

„abgeschnittenen“ und balkenförmig wirkenden Arme des Mannes den 

oberem Bildrand nach. Auch die Beine des Mannes sind nicht vollständig 

sichtbar und wirken infolge des gewählten Bildausschnittes „abgeschnit-

ten“.“

Für die Einstufung eines Fotos als Lichtbildwerk ist es nicht entscheidend, 

ob es sich bei dem Fotografen um einen Profi oder Hobbyfotografen han-

delt. Auch auf den Erfahrungs- und Ausbildungsstand oder das Alter und 

den geistigen Zustand des Fotografen kommt es nicht an. Ebenfalls kommt 

es nicht auf den Zweck, zu dem die Fotografie hergestellt wurde an, so 

dass auch Werbe-, Architekturfotografien oder Porträtfotos für Wahlplakate 

Lichtbildwerke im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG sein können. Der BGH hat 

in einem Urteil (vom 03.11.1999; Az. I ZR 55/97) entschieden, dass auch 

Porträtfotos, die zu Werbezwecken verwendet werden, Lichtbildwerke sein 

können. Die Vorinstanz hatte die Einstufung als Lichtbildwerk abgelehnt, da 

den Fotos kein besonderes fotografisches Können zu entnehmen sei. Der 

BGH wies daraufhin, dass es bei der Einstufung als Lichtbildwerk aufgrund 

der richtlinienkonformen Auslegung des Urheberrechts nicht auf eine be-

sondere Schöpfungshöhe, sondern nur darauf ankomme, dass es sich um 

eine persönliche geistige Schöpfung handle. Hierzu führte der BGH aus:

„(...) Das Berufungsgericht hat es abgelehnt, einen Urheberrechtsschutz 

der Anzeigen aus den verwendeten Fotos herzuleiten. Es ist dabei davon 

ausgegangen, dass den Fotos urheberrechtlicher Schutz als Lichtbildwerken 

im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG nur zukommen könne, wenn sie eine 

eigenschöpferische Prägung und Gestaltung aufwiesen. Bei einem Gesamt-

vergleich mit den vorbestehenden Gestaltungen müssten sich schöpfe-

rische Eigentümlichkeiten ergeben, die über das Handwerksmäßige und 

Durchschnittliche deutlich hinausragten. In den Fotos offenbare sich jedoch 

kein besonderes fotografisches Können.

Bei dieser Beurteilung ist das Berufungsgericht von Anforderungen an die 

Schutzfähigkeit von Fotografien ausgegangen, die jedenfalls seit dem 1. Juli 

1995 nicht mehr gelten (...). 

Nach Art. 6 der Richtlinie sollen Fotografien geschützt werden, wenn sie 
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individuelle Werke in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der 

eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind (vgl. dazu auch Erwä-

gungsgrund 17 der Richtlinie). Eines besonderen Maßes an schöpferischer 

Gestaltung bedarf es danach für den Schutz als Lichtbildwerk nicht.(...)“

Dagegen sind Fotokopien oder sonstige fotomechanische Reproduktionen 

keine Lichtbildwerke im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG. 

lichtbilder

Neben Lichtbildwerken nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG schützt das Urheberrecht 

im Rahmen der verwandten Schutzrechte gem. § 72 UrhG auch Lichtbil-

der. Als Lichtbilder sind generell jegliche Fotografien geschützt. Also auch 

solche, die die für die Einordnung als Lichtbildwerk erforderliche persönli-

che geistige Schöpfung nicht besitzen. Lichtbilder müssen demnach keine 

besondere Individualität aufweisen, so dass bereits die rein technische 

Leistung des Fotografen geschützt wird. Als Lichtbilder sind insbesondere 

„Schnappschüsse“ oder Gegenstandsfotos, die lediglich eine Vorlage natur-

getreu wiedergeben sollen, zu werten. Hierzu gehören z.B. Fotos, die von 

Gegenständen erstellt werden, die über eBay verkauft werden sollen, da 

solche Fotos in der Regel einen rein abbildenden Charakter aufweisen. 

Weiter schützt § 72 UrhG auch Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder 

erzeugt werden. Dazu gehören insbesondere Fotos aus einem Passbildauto-

maten und Satelliten- oder Luftbildaufnahmen. 

Unterscheidung zwischen lichtbildwerken und 
lichtbildern

Letztlich sind nach den bisherigen Ausführungen so ziemlich alle Fotos 

entweder nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG oder nach § 72 UrhG geschützt. Wozu 

bedarf es dann eigentlich der Abgrenzung?

Der Unterschied liegt insbesondere bei den unterschiedlichen Schutzfristen. 

Während der Urheberrechtsschutz bei Lichtbildwerken erst 70 Jahre nach 

dem Tod des Urhebers erlischt, sind Lichtbilder nur 50 Jahre nach ihrem 

Erscheinen bzw. der Herstellung geschützt, bevor sie gemeinfrei werden. 
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Darüber hinaus sind Lichtbildwerke vor dem Nachstellen des Motivs oder 

einer Bearbeitung durch Dritte stärker geschützt als Lichtbilder. 

Aufgrund des umfassenden Schutzes von Fotografien durch das Urheber-

recht, machen sich viele Gerichte gar nicht erst die Mühe, eine Unterschei-

dung vorzunehmen. Vielmehr wird eine genaue Einordnung eines Fotos erst 

dann relevant, wenn die Schutzfrist für Lichtbilder bereits abgelaufen ist 

oder es sich um die Nachstellung eines Motivs handelt.

       4.3. Umfang des Urheberrechts 

Nachdem die Frage geklärt wurde, wie Urheberrechte an einem Foto ent-

stehen, ist nun zu klären, welche Rechte das Urheberrecht dem Fotografen 

gewährt. Das Urheberrecht an einem Foto umfasst die Verwertungsrechte 

und das Urheberpersönlichkeitsrecht. 

Die Verwertungsrechte des Urhebers sind in den §§ 15 ff. UrhG geregelt und 

ermöglichen dem Urheber die wirtschaftliche Nutzung des hergestellten 

Werkes. Die für Fotografen wichtigsten Verwertungsrechte sind 

- das Vervielfältigungsrecht,
- das Verbreitungsrecht,
- das Ausstellungsrecht,
- das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht sowie
- das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.

Vervielfältigungsrecht

Das Vervielfältigungsrecht ist in § 16 UrhG aufgeführt und räumt dem Foto-

grafen das Recht ein, von seinem Foto Abzüge oder sonstige Kopien unab-

hängig von dem Verfahren zur Vervielfältigung und der Anzahl herzustellen. 

Darüber hinaus kann der Fotograf sein Foto auch durch die Übertragung 

auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- und Tonfolgen 

vervielfältigen. Hierunter fällt z.B. die Herstellung einer CD oder die Spei-
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cherung eines Fotos auf einem USB-Stick. 

Das KG Berlin (Urteil vom 24.07.2001; Az. 5 U 9427/99)  hat entschieden, 

dass die Erlaubnis eines Fotografen sein Foto in einer Tageszeitung ab-

zudrucken, nicht gleichzeitig die Erlaubnis umfasst, dieses auch in der 

Internetausgabe der Zeitung zu verwenden. Die Verwendung des Fotos in 

der Internetausgabe stelle eine unerlaubte Vervielfältigung des Werkes dar. 

Zur Begründung führte das KG Berlin aus:

„(...) Jedenfalls ist aber ein Eingriff in das Vervielfältigungsrecht nach § 16 

UrhG gegeben. „Vervielfältigung” in diesem Sinne ist jede körperliche Fest-

legung eines Werks, die geeignet ist, das Werk den menschlichen Sinnen 

auf irgendeine Weise unmittelbar oder mittelbar wahrnehmbar zu machen. 

Dazu gehört auch das Speichern eines Programms auf einem Datenträger 

(Festplatte, Diskette u. ä.), jedenfalls wenn dies dauerhaft erfolgt. Uner-

heblich ist dabei, ob der Urheber die erste digitale Texterfassung persönlich 

vorgenommen und damit in diese Form der Vervielfältigung grundsätzlich 

eingewilligt hat, denn jede erneute digitale Speicherung ist eine „Vervielfäl-

tigung”. (...)

Demnach speicherte die Bekl. zu 2 die Daten für ihre Internet-Homepage 

und das Online-Archiv - darüber hinausgehend - selbstständig auf einer 

Festplatte ab. Damit ist eine „Vervielfältigung” gegeben. (...)

Das vom Kläger (...) der Bekl. zu 1 erteilte Nutzungsrecht umfasste nicht 

die Nutzung der Fotos (bzw. ihrer Bilddaten) auf einer Internet-Homepage 

oder in einem elektronischen Archiv. Eine solche Nutzung ist keine un-

selbstständige, mitumfasste Nutzungsform der Printmediennutzung, die der 

Bekl. zu 1 unstreitig eingeräumt worden war, sondern eine eigene Nut-

zungsart. (...)“

Verbreitungsrecht

Das Verbreitungsrecht des Urhebers ist in § 17 UrhG geregelt. Hierdurch 

wird dem Fotografen das Recht eingeräumt, das Original-Foto oder Verviel-

fältigungsstücke, z.B. Abzüge des Fotos, in der Öffentlichkeit anzubieten 
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oder in Verkehr zu bringen. 

Um ein Foto wirtschaftlich zu nutzen reicht allein dessen Vervielfältigung 

nicht aus. Vielmehr müssen die Vervielfältigungsstücke auch der Öffentlich-

keit angeboten oder in Verkehr gebracht werden. 

Ein Foto wird bereits dann der Öffentlichkeit in diesem Sinne angeboten, 

wenn es tatsächlich nur einer einzigen Person zum Erwerb angeboten wird. 

So hat der BGH in einem Urteil vom 13.12.1990 (Az. I ZR 21/89) entschieden. 

In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatte der Beklagte einer Einzel-

person eine Programmliste mit Computerprogrammen zugesendet, die er 

damit zum Tausch angeboten hat. Der BGH sah bereits in der Versendung 

der Programmliste ein Angebot im Sinne des § 17 Abs. 1 UrhG, dass einen 

unerlaubten Eingriff in das Verbreitungsrecht des Urhebers darstellt. Zur 

Begründung führte das Gericht aus:

„(...) Die Annahme des LG, der Beklagte habe das von der Klägerin an den 

streitgegenständlichen Computerprogrammen in Anspruch genommene Ver-

breitungsrecht nicht verletzt, weil in dem Übersenden einer Programmliste 

zum Zwecke des Tauschs an eine Einzelperson noch kein “der Öffentlichkeit 

Anbieten“ i. S. des § 17 Abs. 1 UrhG liege, hält der rechtlichen Nachprüfung 

nicht stand. 

Bei einer entsprechenden Anwendung im Rahmen des § 17 Abs. 1 UrhG 

kann aber, anders als in den Fällen des § 15 Abs. 2 UrhG, für den Begriff der 

Öffentlichkeit nicht entscheidend darauf abgestellt werden, ob das Werk 

gegenüber einer Mehrzahl von Personen verwertet wird. Denn anders als 

bei der Wiedergabe in unkörperlicher Form, bei der ein Wiedergabevorgang 
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(z. B. eine Aufführung, eine Sendung) eine Mehrzahl von Personen erreicht, 

ist dies bei der Werkverbreitung bezüglich eines einzigen Werkstückes - sei 

es ein Original oder ein Vervielfältigungsstück - nicht ohne weiteres gege-

ben. Erfolgt die Verbreitung in der Form des Inverkehrbringens, so ist dies 

grundsätzlich nur im Wege der Einzelverbreitung der Werkstücke möglich. 

Das Erfordernis des (öffentlichen) Inverkehrbringens kann daher hier nicht 

das gleichzeitige Erreichen einer Mehrheit von Personen bedeuten, sondern 

nur als das Verbreiten in der Öffentlichkeit verstanden werden, also als das 

Heraustreten des Anbietenden aus der internen Sphäre in die Öffentlichkeit. 

(...)“

Ein Foto wird in den Verkehr gebracht, wenn es als körperliches Werk der 

Öffentlichkeit übergeben wird. Die Form der Übergabe ist dabei unerheblich 

und kann z.B. durch Verkauf, Schenkung oder Vermietung erfolgen. Für die 

Übergabe an die Öffentlichkeit reicht auch hier die Übergabe des Fotos an 

eine Einzelperson. Das Merkmal der Öffentlichkeit ist hingegen nicht erfüllt, 

wenn zu der Person an die das Foto übergeben wird, eine persönliche z.B. 

familiäre Beziehung, besteht. 

Das Verbreitungsrecht des Urhebers wird durch den Erschöpfungsgrundsatz 

in § 17 Abs. 2 UrhG beschränkt. Demnach erlischt das Verbreitungsrecht des 

Fotografen an dem Original oder einem Vervielfältigungsstück, wenn er es 

durch Veräußerung in den Verkehr gebracht hat. Der Wortlaut des § 17 Abs. 

2 UrhG lautet wie folgt:

„Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung 

des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder 

eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so 

ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig.“

Hintergrund des Erschöpfungsgrundsatzes ist der Gedanke, dass die Rechte 

des Urhebers an der Verbreitung nicht über die erstmalige Verbreitung 

(Recht zur Erstverbreitung) des Werkes oder eines Vervielfältigungsstückes 

hinausgehen kann. Allerdings greift der Erschöpfungsgrundsatz nur bei Wer-

kexemplaren ein, die durch Veräußerung in den Verkehr gebracht wurden. 

Die unentgeltliche Abgabe ist davon nicht betroffen. Liegen die Vorausset-

zungen für eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts des Urhebers vor, kann 
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der Erwerber das Werkstück beliebig veräußern, verschenken oder verlei-

hen. Die Vermietung des Werkstücks durch den Erwerber ist allerdings gem. 

§ 17 Abs. 2 UrhG ausdrücklich ausgeschlossen. 

Ist die Erschöpfung des Verbreitungsrechts eingetreten, kann der Urheber 

auch nicht gegen die Art und Weise der Vermarktung der einmal in Verkehr 

gebrachten Werkexemplare vorgehen. So hat das KG Berlin (Urteil vom 

26.01.2001; Az. 5 U 4102/99) entschieden. Ein Pralinenhersteller hatte Post-

karten, die mit einem Bild des Fotografen bedruckt waren, gemeinsam mit 

Pralinenschachteln verkauft, wogegen sich der Fotograf zur Wehr gesetzt 

hatte. Das Gericht lehnte den Unterlassungsanspruch des Fotografen ab, da 

dessen Verbreitungsrecht durch das vorherige entgeltliche Inverkehrbringen 

bereits erschöpft sei. Zur Begründung führte das KG Berlin an: 

„(...) Dass die von der Gemeinschuldnerin gewählte Form des weiteren 

Vertriebs mit der Beschränkung nicht in Einklang steht, führt zu keinem 

anderen Ergebnis. Denn in diesen weiteren Vertrieb des Werkstücks soll der 

Rechteinhaber nicht eingreifen können, da sonst der freie Warenverkehr in 

unerträglicher Weise behindert würde. Der BGH hat ausdrücklich ausgespro-

chen, dass nach dem Erschöpfungsgrundsatz der urheberrechtliche Ver-

brauch des Verbreitungsrechts allein davon abhängt, ob der Rechteinhaber 

dem (ersten) Inverkehrbringen durch Veräußerung zugestimmt hat. Auf die 

Art und Weise der weiteren Nutzung braucht sich die Zustimmung nicht zu 

erstrecken. Vielmehr wird das Werkexemplar, wenn die erste Veräußerung 

mit Zustimmung erfolgt ist, für jede Weiterverbreitung frei. Dies dient den 

Interessen der Verwerter und der Allgemeinheit an der Verkehrsfähigkeit 

der in den Verkehr gebrachten. Dies folgt daraus, dass der Urheber mit der 

Veräußerung die Herrschaft über das Werkexemplar aufgibt. Er gibt es zur 

weiteren Benutzung frei. Seinem verwertungsrechtlichen Interesse ist in der 

Regel genügt, wenn er bei der ersten Verbreitungshandlung die Möglichkeit 

gehabt hat, seine Zustimmung von der Zahlung eines Entgelts abhängig zu 

machen.(...)“

Ausstellungsrecht

§ 18 UrhG räumt dem Urheber ein Ausstellungsrecht ein:
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„Das Ausstellungsrecht ist das Recht, 

das Original oder Vervielfältigungs-

stücke eines unveröffentlichten Wer-

kes der bildenden Künste oder eines 

unveröffentlichten Lichtbildwerkes 

öffentlich zur Schau zu stellen.“

Bei dem Ausstellungsrecht handelt es 

sich um eine besondere Ausprägung 

des Veröffentlichungsrechts. Hierdurch 

wird festgelegt, dass die Entschei-

dung, die unveröffentlichten Fotos 

der Öffentlichkeit zu präsentieren, 

nur dem Urheber zusteht. Bei einer 

Ausstellung kann ein Werk durch die 

Öffentlichkeit in körperlicher Form 

unmittelbar wahrgenommen werden, d.h. es bedarf keiner weiteren 

technischen Hilfsmittel um das Werk der Öffentlichkeit sichtbar zu ma-

chen (z.B. Diashow).  

Das Ausstellungsrecht steht dem Urheber nur solange zu, bis er das 

betreffende Foto veröffentlicht hat. So hat das LG Köln in einem Urteil 

vom 14.05.2008 (Az. 28 O 582/07) entschieden, dass durch die Verwen-

dung von Fotografien als Wanddekoration in einem Restaurant nicht 

das Ausstellungsrecht des Fotografen verletzt werde, da die Fotografien 

bereits zuvor in mehreren Bildbänden veröffentlicht wurden. So erklärte 

das Gericht:

„(...) Eine Verletzung des Ausstellungsrechts, § 18 UrhG, liegt bereits 

nach dem Wortlaut der Vorschrift und unter Berücksichtigung des eige-

nen Vortrags des Klägers nicht vor. Denn von § 18 UrhG ist nur das bis 

dahin unveröffentlichte Werk erfasst. Daran fehlt es aber, weil der Kläger 

selbst zur Stützung seiner Aktivlegitimation vorträgt, die Bilder seien 

bereits in einem bzw. mehreren Bildbänden erschienen. Veröffentlicht ist 

ein Werk aber bereits mit dieser Erstveröffentlichung, ungeachtet dessen, 

ob dies in körperlicher oder unkörperlicher Form geschieht. (...)“ 



Weitere Verwertungsrechte

Als weitere Verwertungsrechte sind das Vortrags-, Aufführungs- und Vorfüh-

rungsrecht, die in § 19 UrhG geregelt sind, zu nennen. Allerdings ist für den 

Bereich der Fotografie lediglich das Vorführungsrecht aus § 19 Abs. 4 UrhG 

relevant:

„Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein 

Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder Darstellungen wissenschaftlicher oder 

technischer Art durch technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu 

machen. Das Vorführungsrecht umfaßt nicht das Recht, die Funksendung 

oder öffentliche Zugänglichmachung solcher Werke öffentlich wahrnehmbar 

zu machen (§ 22).“

Während es bei dem Ausstellungsrecht darum geht ein Foto in seiner 

körperlichen Form für die Öffentlichkeit erfahrbar zu machen, wird das Foto 

bei einer Vorführung durch technische Hilfsmittel z.B. im Rahmen einer 

Diashow auf unkörperlicher Weise wahrnehmbar gemacht. 

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist in § 19a UrhG geregelt. 

Demnach steht es dem Urheber frei, ob er sein Werk drahtgebunden oder 

drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich macht, so dass es Mit-

gliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich 

ist. Hierdurch kann der Fotograf insbesondere festlegen, ob er die Veröf-

fentlichung seiner Fotos über das Internet wünscht oder nicht.

Urheberpersönlichkeitsrechte

Neben den Verwertungsrechten schützt das Urheberrecht den Urheber auch 

durch die Urheberpersönlichkeitsrechte, die in den §§ 12 ff. UrhG geregelt 

sind. Hierzu gehören das Veröffentlichungsrecht, das Recht auf Anerken-

nung der Urheberschaft sowie der Schutz vor Entstellungen des Werkes. 

Durch die Urheberpersönlichkeitsrechte werden die ideellen und persönli-

chen Belange des Urhebers im Hinblick auf sein Werk geschützt. Die Urhe-

berpersönlichkeitsrechte sind eine besondere Ausprägung des in Art. 2 Abs. 

1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 

Das Veröffentlichungsrecht ist in § 12 UrhG geregelt und räumt dem Urhe-
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ber das Recht ein zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen 

ist. Die Schutzrichtung ist eindeutig: Häufig bringt der Urheber in seinem 

Werk eigene Ansichten mehr oder wenig offensichtlich zum Ausdruck. Dem-

entsprechend steht auch nur ihm die Entscheidung zu, ob er sein Werk und 

somit auch einen Teil seiner Persönlichkeit der Öffentlichkeit präsentieren 

möchte oder nicht. Wurde ein Foto einmal vom Fotografen veröffentlicht, 

ist das Veröffentlichungsrecht erschöpft, d.h. es können weitere Veröffentli-

chungen in der Regel nicht untersagt werden. 

Darüber hinaus regelt § 12 UrhG, dass es dem Urheber vorbehalten ist, den 

Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange 

weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung der 

Werkes mit seiner Zustimmung veröffentlicht wurde.

Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft ist in § 13 UrhG statuiert:

„Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am 

Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu 

versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist.“

Die Vorschrift gewährt dem Urheber gleich zwei unabhängige Ansprüche. 

Zum einen das Recht, dass seine Urheberschaft an dem Werk anerkannt 

wird, z.B. wenn sich ein Dritter das Werk zu Eigen macht. Zum anderen 

wird festgelegt, dass es in der Entscheidung des Urhebers steht, ob er sein 

Werk mit einer Urheberbezeichnung versehen möchte sowie die Art der 

Bezeichnung. 

Gerade im Bereich der Fotografie ist die Urheberbenennung schon zu 

Beweiszwecken stets sinnvoll. Allerdings ist nach Ansicht des LG Kiel 

(Urteil vom 02.11.2004; Az. 16 O 112/03) bei digitalen Fotos die Angabe des 

Urhebers in einer Textdatei ausreichend, wenn sich diese auf derselben CD 

befindet wie die Bilddateien. Hierzu führt das Gericht aus:

„(...)Beide CDs enthielten eine Textdatei, die auf das Atelier ATT und auf 

den Kläger selbst hinweisen. Zudem befanden sich auf dem Einlageblatt 

der CD-Box Hinweise auf das Atelier ATT und darüber hinaus auf die Post- 

und die E-Mail-Adresse des Klägers.(...)“

Weiter sei es für die Urhebervermutung nicht notwendig, dass jede einzelne 

auf der CD befindliche Fotodatei mit einem Urhebermerk versehen werde. 



So sei etwa im Zusammenhang mit digitalen Tonträgern anerkannt, dass 

ein Urhebervermerk auf dem Label oder der Hülle ausreiche. Für digitale 

Bildträger könne insofern nichts anderes gelten. 

§ 14 UrhG bietet dem Urheber Schutz vor Entstellungen seines Werkes 

durch Dritte. Demnach hat der Urheber das Recht, eine Entstellung oder 

andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine 

berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. 

Durch die Vorschrift kann sich der Urheber gegen jegliche Verfälschung 

oder Verstümmlung seines Werkes durch einen Dritten zur Wehr setzen. 

Dabei ist es unerheblich, ob das Werk durch die entstellenden Maßnahmen 

verbessert oder verschlechtert wird. Vielmehr muss der Urheber keinerlei 

Maßnahmen hinnehmen, die die Wesenszüge seines Werkes verfälschen 

und somit auch seine Beziehung zum Werk beeinträchtigen. 

Das Urheberrecht an einem Foto kann nicht als Ganzes auf einen Dritten 

übertragen werden. Es kann allerdings gem. § 28 Abs. 1 UrhG vererbt wer-

den. Um seine Fotos zu verwerten und damit wirtschaftlich zu nutzen kann 

der Fotograf gem. § 31 Abs. 1 UrhG die Nutzungsrechte an seinen Fotos 

einem Dritten einräumen:

„Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf 

einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nut-

zungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, 

zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.“

Zur Einräumung von Nutzungsrechten an einem Foto schließt der Fotograf 

mit dem jeweiligen Verwerter (z.B. Agentur, Verlag oder Privatperson) einen 

Vertrag. Kommt es im Rahmen des Vertragsverhältnisses zu Leistungsstö-

rungen, sind grundsätzlich die allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen 

je nach Art des Vertragstyps einschlägig. 
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       5.1. Vertragsschluss

Ein Vertrag kommt zwischen den Vertragsparteien zustande, wenn diese 

übereinstimmende Willenserklärungen abgeben, also zum Ausdruck brin-

gen, dass sie ins Geschäft kommen wollen. Häufig trifft man den Irrglauben 

an, dass ein bindender Vertrag nur dann vorliegt, wenn dieser schriftlich 

verfasst wurde. Ein Vertrag zwischen Fotografen und Auftraggeber kann 

sowohl in mündlicher oder schriftlicher Form zustande kommen. Darüber 

hinaus ist ein Vertragsschluss auch konkludent möglich. Ein konkludenter 

Vertragsschluss kommt dann zustande, wenn die Parteien sich zwar weder 

schriftlich noch mündlich über den Kauf eines bestimmten Fotos einigen, 

sich aber schlüssig verhalten. So kommt es zu einem konkludenten Ver-

tragsschluss, wenn der Fotograf einige Fotos ungefragt einer Werbeagentur 

zuschickt und diese die Fotos im Rahmen ihrer Arbeit verwendet. 

Je nach Inhalt des Vertrages kann es sich um einen Kauf- oder Werkvertrag 

bzw. Vertrag eigener Art handeln.

Nur in bestimmten Fällen schreibt das Urhebervertragsrecht die Schriftform 

für den Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten vor (vgl. §§ 31a, 

40 Abs. 1 UrhG). Dennoch ist es ratsam solche Verträge immer schriftlich zu 

fixieren. Kommt es zu Streitigkeiten über den Inhalt des Vertrages kann ein 

schriftlich geschlossener Vertrag zu Beweiszwecken unerlässlich sein.
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       5.2. Vertragsinhalt

Verträge über die Einräumung von Nutzungsrechten sollten so detailliert 

wie möglich die Leistungspflichten der einzelnen Parteien bezeichnen. 

Bei der Vertragsgestaltung ist vor allem zu berücksichtigen, ob es um die 

Herstellung neuer Fotos nach Kundenwusch geht oder die Einräumung von 

Nutzungsrechten an bereits bestehenden Fotos erfolgen soll. So ist bei 

einem Vertrag über die Herstellung neuer Fotos genau aufzuführen, welche 

Fotos der Fotograf anzufertigen hat. Hier sind insbesondere Ausführun-

gen zu den gewünschten Motiven und den zu verwendenden Materialien 

sowie der Art der Herstellung zu machen. Geht es dagegen um die Einräu-

mung von Nutzungsrechten an bereits bestehenden Fotos, ist vor allem zu 

konkretisieren, in welcher Anzahl und Form dem Kunden welche Fotos zur 

Verfügung gestellt werden. 

§ 31 UrhG in Abs. 2 und 3 unterscheidet zwischen der Einräumung eines 

einfachen oder ausschließlichen Nutzungsrechts:

„(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die 

erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlos-

sen ist.

(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk 

unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nut-

zen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden, dass die 

Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt.“

Daher ist im Vertrag deutlich zu regeln, ob dem Verwerter ein einfaches 

oder ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt wird.

Darüber hinaus sollte auch der Nutzungszweck sowie die Dauer festgelegt 

und beschrieben werden. So kann der Fotograf bestimmen, dass die Fotos 

nur im Rahmen einer bestimmten Werbekampagne für die Dauer von drei 

Monaten verwendet werden dürfen. In diesem Zusammenhang kann auch 

geregelt werden, ob die Nutzungsrechte an einem Foto dem Auftraggeber 

exklusiv zustehen sollen, der Fotograf die Nutzungsrechte an dem Foto also 

keinem anderen Dritten übertragen darf. 

Weiterer wesentlicher Bestandteil eines Vertrages über die Einräumung von 

Nutzungsrechten an einem Foto ist die Vergütungspflicht des Auftraggebers 

für die Nutzung des Fotos. Die Honorarhöhe wird zwischen den Vertrags-
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parteien vereinbart. Allerdings schreibt § 32 Abs. 1 UrhG eine angemessene 

Vergütung für die Rechteeinräumung vor:

„Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaub-

nis zur Werknutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. 

Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung 

als vereinbart. Soweit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, 

kann der Urheber von seinem Vertragspartner die Einwilligung in die Än-

derung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die angemessene 

Vergütung gewährt wird.“

Wann eine Vergütung angemessen im Sinne des Gesetzes ist, versucht Abs. 

2 näher zu konkretisieren. Demnach ist die Vergütung u.a. dann angemes-

sen, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht, was im 

Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglich-

keit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berück-

sichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist. 

Ist eine Vergütung nicht angemessen, so hat der Fotograf einen Anspruch 

auf Vertragsanpassung und somit Zahlung der angemessenen Vergütung. 

Weiter sollte im Vertrag festgelegt werden, wann die Vergütung fällig und 

vom Auftraggeber zu zahlen ist. 

Gerade bei Verträgen über die Herstellung neuer Fotos ist zu berücksich-

tigen, ob sich die Arbeiten über einen längeren Zeitraum ziehen, so dass 

gegebenenfalls Abschlags- bzw. Teilzahlungen zu vereinbaren sind. Darüber 

hinaus ist zu regeln, welche Vertragspartei die Herstellungskosten der Fotos 

zu tragen hat. Zu den Herstellungskosten, die streng von der Vergütung des 

Fotografen zu unterscheiden sind, gehören u.a. Reisekosten, Mietzahlungen 

für bestimmte Locations oder Honorare für Models. 

Ebenso sollte zwingend zum Vertragsinhalt gehören, welche Vertragspartei 

für die Freiheit der Fotos von Rechten Dritter einzustehen hat. Also ins-

besondere, ob der Fotograf im Falle einer Persönlichkeitsrechtsverletzung 

der abgebildeten Person, für die Kosten der Rechtsverletzung aufkommen 

muss. 

Weiter sollte im Vertrag geregelt werden, wem das Eigentum an dem 

Bildmaterial zusteht und in welcher Form eine Urheberbezeichnung bei 

Veröffentlichung der Fotos zu erfolgen hat. 



         5.3. Rückrufsrechte

Das Urhebervertragsrecht regelt zugunsten des Urhebers verschiedene 

Rückrufsrechte. So hat der Urheber die Möglichkeit gem. § 41 UrhG das 

ausschließliche Nutzungsrecht an einem Foto zu widerrufen, wenn der Auf-

traggeber das Recht nicht oder nur unzureichend ausübt. Allerdings müs-

sen durch die Nichtausübung berechtigte Interessen des Urhebers erheblich 

verletzt werden und dieser darf für die Nichtausübung nicht verantwortlich 

sein. Die Ausübung des Rückrufrechts ist erst nach Ablauf von zwei Jahren 

nach Einräumung der Nutzungsrechte möglich. Außerdem hat der Urheber 

gem. § 41 Abs. 3 UrhG eine angemessene Frist zu setzen, in der der Inhaber 

der Nutzungsrechte dessen Ausübung nach kommen kann. 

Darüber hinaus kann der Urheber die Einräumung der Nutzungsrechte gem. 

§ 42 UrhG wegen gewandelter Überzeugung widerrufen:

„Der Urheber kann ein Nutzungsrecht gegenüber dem Inhaber zurückrufen, 

wenn das Werk seiner Überzeugung nicht mehr entspricht und ihm deshalb 

die Verwertung des Werkes nicht mehr zugemutet werden kann. (...)“

Ein solcher Rückruf ist z.B. möglich, wenn der Urheber einen konsequenten 

und dauerhaften Wandel in seiner politischen Überzeugung vollzogen hat. 

Allerdings hat der Urheber den Inhaber der Nutzungsrechte angemessen zu 

entschädigen.

Weiter ist ein Rückruf des Nutzungsrechts nach § 34 Abs. 3 UrhG möglich, 

wenn die Nutzungsrechte im Rahmen einer Unternehmensveräußerung auf 

einen neuen Erwerber übergegangen sind und die Ausübung der Nutzungs-

rechte durch den Erwerber dem Urheber nicht zumutbar ist.

Gerade im Internet ist es schnell passiert: Man möchte die noch neu ein-

gepackte Kaffeemaschine, die man zu Weihnachten geschenkt bekommen 
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hat, schnell über eBay verkaufen, weil sie leider gar nicht gefällt. Und da 

man weiß, dass die Verkaufschancen im Internet höher sind, wenn dem 

Angebot auch ein Foto beigefügt ist, sucht man eben ein Bild der Kaffee-

maschine im Internet z.B. über die Google-Bildersuche. Schnell gemacht 

und schon ist das eBay-Angebot komplett. Verfährt man derart, hat man in 

aller Regel durch die Verwendung des Fotos von der Kaffeemaschine eine 

Urheberrechtsverletzung begangen.

Denn der Urheber des Fotos, entweder der Fotograf oder z.B. der Hersteller 

der Kaffemaschine, der sich die ausschließlichen Nutzungsrechte hat ein-

räumen lassen, hat der Verwendung im eBay-Angebot wahrscheinlich nicht 

zugestimmt. Durch die unberechtigte Verwendung des Fotos werden dessen 

Urheberrechte verletzt. Das Urheberrecht räumt dem Urheber verschiede-

ne Ansprüche ein, die er im Falle einer Rechtsverletzung geltend machen 

kann. Diese Ansprüche werden im Folgenden erläutert.

       6.1. Unterlassungsanspruch

Das Urheberrecht räumt dem Rechteinhaber in § 97 Abs. 1 UrhG einen Un-

terlassungsanspruch ein:

„Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes 

Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten (...) bei Wiederho-

lungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der An-

spruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung 

erstmalig droht.“

Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch ist demnach, dass eine 

widerrechtliche  Rechtsverletzung vorliegt und zudem eine Wiederholungs-

gefahr besteht. Eine Urheberrechtsverletzung an einem Foto oder Bild ist 

immer dann gegeben, wenn der Urheber der Verwendung nicht zugestimmt 

hat und der Betreffende auch kein Recht zur Verwendung hat. In diesem 

Zusammenhang hält sich der Irrglaube beständig, dass die ungefragte 

Verwendung eines Fotos für nicht kommerzielle und private Zwecke stets 

zulässig sei. Das stimmt jedoch nicht. Vielmehr kommt es auf den Zweck, 

für den das Foto verwendet werden soll, nicht an. Hat man keine entspre-



chenden Rechte, ist der Urheber immer vor der Verwendung um Erlaubnis 

zu fragen. 

Für die Widerrechtlichkeit einer Urheberrechtsverletzung ist es nicht 

notwendig, dass den Verletzer ein Verschulden trifft. Vielmehr liegt eine 

Urheberrechtsverletzung auch dann vor, wenn dem Betreffenden gar nicht 

bewusst ist, dass er fremde Rechte verletzt. Ein solcher Fall kann z.B. vor-

liegen, wenn der Betreffende das Recht an einem Foto für die Verwendung 

auf einem Flyer von einer Bildagentur erworben hat, die die entsprechen-

den Rechte jedoch nicht inne hat. 

Zudem ist eine Wiederholungsgefahr erforderlich. Der Urheber muss sich 

also der Gefahr ausgesetzt sehen, dass der Betreffende seine Rechte erneut 

verletzen wird und es nicht bei einer einmaligen Verletzung bleibt. Die Ge-

richte gehen in der Regel bereits bei einmaliger Rechtsverletzung von einer 

Wiederholungsgefahr aus, da nach begangener Rechtsverletzung weitere 

vermutet werden können. Die Wiederholungsgefahr kann in den meisten 

Fällen durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, die 

eine Vertragsstrafe für den Fall der Zuwiderhandlung enthält, gegenüber 

dem Rechteinhaber ausgeräumt werden.

Weiter räumt § 97 Abs. 1 UrhG auch die Möglichkeit ein, einen vorbeugen-

den Unterlassungsanspruch geltend zu machen. Hierfür ist keine Wieder-

holungsgefahr sondern eine Erstbegehungsgefahr erforderlich. Eine solche 

Erstbegehungsgefahr wird von den Gerichten in der Regel dann angenom-

men, wenn der Betreffende bereits Vorbereitungshandlungen vorgenommen 

hat, die die tatsächliche Rechtsverletzung schon vorbereiten. Dies wäre z.B. 

der Fall, wenn ein Veranstalter die Aufführung eines Theaterstücks bereits 

angekündigt und mit den Proben begonnen hat, obwohl er die entspre-

chenden Rechte zur Aufführung nicht besitzt. 

       6.2. Beseitigungsanspruch

Neben dem Unterlassungsanspruch gewährt § 97 Abs. 1 UrhG auch einen 

Beseitigungsanspruch: 

„Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes 

Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Beseitigung der 
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Beeinträchtigung (...) in Anspruch genommen werden. (...)“

Der Beseitigungsanspruch richtet sich gegen Beeinträchtigungen des Urhe-

berrechts, die durch ein reines Unterlassen nicht beseitigt werden können. 

Relevant wird der Beseitigungsanspruch z.B., wenn ein Foto verwendet 

wurde, ohne dass ein entsprechender Urhebervermerk angebracht wurde. 

Auch gegen die Entstellung eines Werkes des Urhebers, z.B. einer Skulptur, 

die mit Graffiti besprüht wurde, kann mithilfe des Beseitigungsanspruchs 

vorgegangen werden. Der Urheber hat somit durch den Beseitigungsan-

spruch die Möglichkeit den Rechtsverletzer zu bestimmten Handlungen 

anzuhalten. 

Ebenso wie beim Unterlassungsanspruch bedarf es zur Geltendmachung 

eines Beseitigungsanspruchs einer widerrechtlichen Urheberrechtsverlet-

zung, die immer dann gegeben ist, wenn der Betreffende z.B. ein Foto des 

Urhebers ohne dessen Zustimmung verwendet. 

Mit der Aufforderung zur Beseitigung einer Rechtsverletzung ist häufig ein 

erheblicher Aufwand für den Verletzer verbunden. Dieser hat grundsätzlich 

die Kosten für die Beseitigung selbst zu tragen. Wird der Urheber selbst 

tätig und beseitigt die Beeinträchtigung seiner Rechte, so kann er vom 

Verletzer die angefallenen Kosten im Wege eines Schadensersatzanspruches 

ersetzt verlangen.

Allerdings muss die Beseitigung dem Verletzer zumutbar und auch zur 

Wahrung der Rechte des Urhebers erforderlich sein. So hat der BGH (Urteil 

vom 08.06.1989; Az. I ZR 135/87) entschieden, dass die Beseitigung der Sig-

natur eines Künstlers auf gefälschten Aquarellen ausreichend ist. Dagegen 

verneinte das Gericht einen Anspruch auf Kennzeichnung der Bilder als 

Fälschung oder deren endgültige Vernichtung. Zur Begründung führte der 

BGH aus:

„(...) Wie das BerG zu Recht angenommen hat, reicht der Beseitigungs-

anspruch nicht weiter, als es zur Aufhebung oder Minderung der Beein-

trächtigung erforderlich ist. Die erforderlichen Beseitigungsmaßnahmen 

bestimmen sich daher nach der Art und dem Umfang der Beeinträchtigung. 

Im Streitfall ist die Beeinträchtigung darin zu sehen, daß die Bilder mit der 

Signatur „Nolde“ versehen sind und daß diese Fälschungen - wie zu unter-

stellen ist - dem allgemeinen Kunstmarkt als echte Nolde-Werke zugeführt 

werden sollen. Anders als die Bekl. meint, liegt eine Beeinträchtigung aber 



nicht auch darin, daß die Bilder im Stile und nach Motiven Noldes gemalt 

worden sind. Solche abstrakten Eigenschaften eines Werkes sind im Inter-

esse der allgemeinen künstlerischen Entwicklung als gemeinfrei anzusehen. 

Sie können von einem Künstler grundsätzlich nicht für sich monopolisiert 

werden.

Daraus folgt, daß vorliegend zur Beseitigung der Beeinträchtigung die 

Entfernung der Nolde-Signatur ausreichend ist. Eine äußere - nach den 

Vorstellungen der Bekl. durch einen Gerichtsvollzieher vorzunehmende 

- Kennzeichnung der Bilder als Fälschungen kann nicht verlangt werden. 

Es bleibt jedem Eigentümer eines Bildes, selbst wenn es in Anlehnung an 

Stilmerkmale und Motive eines anderen Malers geschaffen worden ist, 

unbenommen, mit dem Bild - ohne durch einen Fälschungsvermerk in der 

Werknutzung beeinträchtigt zu werden - nach Belieben zu verfahren, sofern 

es nicht aufgrund der Signatur fälschlich einem anderen Maler zugerechnet 

wird.“

       6.3. schadensersatzanspruch

Neben einem Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch hat der Urheber 

gem. § 97 Abs. 2 UrhG auch die Möglichkeit einen Schadensersatzanspruch 

gegenüber dem Verletzer geltend zu machen:

„Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletz-

ten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der 

Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer 

durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der 

Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berech-

net werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten 

müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt 

hätte. Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 

72) und ausübende Künstler (§ 73) können auch wegen des Schadens, der 

nicht Vermögensschaden ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn 

und soweit dies der Billigkeit entspricht.“

NPS160 539 NPS160 539

NPS160   11 NPS160   12 NPS160   13 NPS160   14

057 058



NPS160 539 NPS160 539

NPS160   11 NPS160   12 NPS160   13 NPS160   14

057 058

Anders als bei der Geltendmachung eines Unterlassungs- oder Beseiti-

gungsanspruchs, ist für einen Schadensersatzanspruch ein Verschulden 

des Verletzers erforderlich. Das Gesetz verlangt hierfür eine vorsätzliche 

oder fahrlässige Rechtsverletzung. Eine fahrlässige Rechtsverletzung liegt 

vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen wird. 

Entscheidend bei der Beurteilung der Fahrlässigkeit der Urheberrechtsver-

letzung ist, dass nach dem Gesetz auf die erforderliche Sorgfalt abzustellen 

ist. Nicht relevant ist hingegen die übliche Sorgfalt, die gerade bei Rechts-

verletzungen im Internet von den Nutzern häufig sehr niedrig angesetzt 

wird. Vorsätzlich handelt, wer die Rechtsverletzung bewusst begeht oder 

die Rechtsverletzung als Konsequenz seines Handelns zumindest billigend 

in Kauf nimmt. Insofern gilt für das Urheberrecht ein relativ strenger Sorg-

faltsmaßstab, der den Betreffenden eine umfassende Prüfungs- und Erkun-

digungspflicht auferlegt, der im Zweifel nur durch die nahtlose Überprüfung 

der Rechtekette bis hin zum Urheber genüge getan werden kann. Eine Be-

teuerung oder Versicherung Dritter ist in einem solchen Fall unerheblich, da 

ein Rechtserwerb vom Nichtberechtigten im Urheberrecht nicht möglich ist.

Das Gesetz ermöglicht dem Urheber ausdrücklich auch die Geltendmachung 

eines immateriellen Schadens. Allerdings bedarf es hierzu einer besonders 

schweren Urheberrechtsverletzung, die einer Persönlichkeitsverletzung 

gleichkommt. Ein solcher Verstoß kann z.B. bei einer besonders verletzen-

den Entstellung eines Werkes vorliegen. 

Zur Schadensberechnung können verschiedene Methoden herangezogen 

werden. Welche Methode der Rechteinhaber wählt, bleibt ihm überlassen. 

Möglich ist die Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn, nach 

dem Gewinn, der beim Verletzer angefallen ist oder anhand einer fiktiven 

Lizenzgebühr.

schadensberechnung nach dem entgangenen gewinn

Neben dem konkret durch die Rechtsverletzung entstandenen Schaden 

kann der Urheber auch den entgangenen Gewinn ersetzt verlangen. Hierzu 

bedarf es allerdings konkreter Nachweise, die belegen, welcher Gewinn 

durch die Rechtsverletzung entgangen ist. Vermutungen oder Schätzungen 

reichen nicht aus, um einen entgangenen Gewinn nachzuweisen. In der 



Praxis ist der Nachweis eines konkret durch eine Urheberrechtsverletzung 

entgangenen Gewinns nur schwer möglich. Sinnvoll kann diese Art der 

Schadensberechnung allerdings sein, wenn bereits vorab z.B. mit einer Zeit-

schrift ein Exklusivvertrag über eine Fotoserie mit einem Prominenten abge-

schlossen wurde, indem die genaue Vergütungshöhe geregelt ist. Bei einer 

unberechtigten Verwertung der Fotos durch einen Dritten platzt regelmäßig 

der Exklusivvertrag. In einem solchen Fall kann die Höhe des entgangenen 

Gewinns relativ leicht nachgewiesen werden.

schadensberechnung nach dem Verletzergewinn

Bei dieser Methode wird nicht der entgangene Gewinn des Urhebers, son-

dern der Gewinn, der durch die rechtswidrige Verwertung eines Fotos beim 

Verletzer entstanden ist, zur Schadensberechnung herangezogen. Auch 

diese Form der Schadensberechnung hat ihre Tücken im Nachweis des beim 

Verletzer angefallenen Gewinns. Wird z.B. ein Foto einzeln verwertet, ist der 

entstandene Verletzergewinn relativ leicht zu ermitteln. Schwieriger ist der 

Nachweis, wenn das Foto mit mehreren anderen Fotos in einem Bildband 

etc. vermarktet wird. In einem solchen Fall ist der Gewinn, der durch die 

Aufnahme des besagten Fotos in den Bildband angefallen ist praktisch 

kaum nachzuweisen. 

Allerdings muss der Verletzer nicht den gesamten Erlös, der durch die 

rechtswidrige Verwertung eines Fotos angefallen ist, an den Urheber 

herausgeben. Vielmehr kann der Verletzer die Kosten, die im Rahmen der 

Vermarktung des Fotos entstanden sind, vom Gewinn abziehen. Jedoch 

dürfen nur solche Kosten in Abzug gebracht werden, die unmittelbar mit 

der Vermarktung in Zusammenhang stehen. So hat der BGH in einem Urteil 

vom 02.11.2000 (Az. I ZR 246/98) entschieden, dass bei der Ermittlung des 

Verletzergewinns keine Fixkosten wie Miete oder Abschreibungen berück-

sichtigt werden dürfen. Zur Begründung führte der BGH aus:

„(...) Im Hinblick auf diese Grundgedanken der gesetzlichen Regelung 

ist der Verletzergewinn von dem Gewinn eines Unternehmens, das auch 

seine Gemeinkosten erwirtschaften muss, um lebensfähig zu bleiben, zu 

unterscheiden. Nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des 

Verletzergewinns ist es grundsätzlich gerechtfertigt, bei der Ermittlung 
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des Verletzergewinns von den erzielten Erlösen nur die variablen (d.h. 

vom Beschäftigungsgrad abhängigen) Kosten für die Herstellung und den 

Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände abzuziehen, nicht auch 

Fixkosten, das heißt solche Kosten, die von der jeweiligen Beschäftigung 

unabhängig sind. (...)

Würde dem Verletzer uneingeschränkt gestattet, von seinen Erlösen einen 

Gemeinkostenanteil abzusetzen, würde im Allgemeinen der aus der Rechts-

verletzung stammende Gewinn nicht vollständig abgeschöpft. Dem Verletzer 

verbliebe vielmehr ein Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten. Dies stünde 

in Widerspruch zu Sinn und Zweck des Schadensausgleichs in der Form 

der Herausgabe der Verletzergewinns und insbesondere zu dem Gedanken, 

dass der Verletzte durch die Herausgabe des Verletzergewinns so zu stellen 

ist, als hätte er ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der 

Rechtsverletzer erzielt. Denn in diesem Fall hätte der Verletzte bei einem 

Einsatz des eigenen Unternehmens für die Herstellung und den Vertrieb 

einen Deckungsbeitrag zu seinen eigenen Gemeinkosten erwirtschaften 

können. (...)“ 

schadensberechnung im Wege der lizenzanalogie

Bei der Berechnung des Schadens nach der Lizenzanalogie wird von der Li-

zenzgebühr ausgegangen, auf die sich die Vertragsparteien bei der vertrag-

lichen Einräumung der entsprechenden Nutzungsrechte geeinigt hätten. 

Der BGH hat in einem Urteil vom 22.03.1990 (Az. 1 ZR 59/88) zur Lizenzana-

logie ausgeführt, dass bei der Berechnung der angemessenen Lizenzanalo-

gie rein objektiv darauf abzustellen sei, was bei vertraglicher Einräumung 

ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer 

gewährt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene 

Sachlage gekannt hätten. Die Schadensberechnung auf der Grundlage einer 

angemessenen Lizenzgebühr sei überall dort zulässig, wo die Überlassung 

von Ausschließlichkeitsrechten zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt 

rechtlich möglich und verkehrsüblich sei. Weiter erklärte der BGH, dass die-

se Art der Schadensberechnung auf der Erwägung beruhe, dass derjenige, 

der ausschließliche Rechte anderer verletzte, nicht besser dastehen solle, 

als er im Falle einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis durch den Rechts-



inhaber gestanden hätte.

Bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie kommt es nicht da-

rauf an, ob der Verletzer mit der unberechtigten Verwertung einen Gewinn 

erzielt hat. Ebenso kann der Verletzer nicht einwenden, dass er zu keinem 

Zeitpunkt dazu bereit gewesen wäre einen solchen Lizenzvertrag zu schlie-

ßen. Bei der Ermittlung der Schadenshöhe stützen sich die Gerichte häufig 

auf die Honorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing. 

Diese gibt eine jährliche Übersicht mit den Tarifen für die Nutzungsrechte 

an Bildern heraus welche man für ca. 30 Euro erwerben kann. Verlangt der 

Fotograf eine höhere Lizenzgebühr, so muss er dafür Gründe anführen, die 

der gerichtlichen Nachprüfung standhalten. 

Vielfach wird ein Verletzerzuschlag zu dem Schadensersatzanspruch gefor-

dert. Demnach soll der Verletzer einen Zuschlag aufgrund der Rechtsver-

letzung zahlen. Die Forderung eines solchen Zuschlags wird zum einen mit 

der abschreckenden Wirkung begründet. Zum anderen wird angeführt, dass 

der Verletzer sonst nur den Betrag zahlen müsse, der auch bei rechtmäßi-

ger Nutzung angefallen wäre. 

Das LG Düsseldorf hat in einem Urteil (vom 14.07.1992; Az. 12 O 353/91) 

dem Rechteinhaber einen Zuschlag von 100 % zugesprochen, da die rechts-

widrige Veröffentlichung eines Fotos vom Verletzer in dem Bewusstsein in 

die Wege geleitet wurde, dass der Rechteinhaber damit nicht einverstanden 

ist. Zur Begründung führte das Gericht aus:

„(...)Schließlich ist dem Kl. nach Auffassung der Kammer zum Ausgleich 

des Verletzervorteils ein Zuschlag zu gewähren (Verletzerzuschlag), den die 

Kammer mit dem Sachverständigen auf 100 % des Grundhonorars veran-

schlagt. Der vorliegende Fall ist dadurch gekennzeichnet, daß es der Bekl. 

trotz einiger angestrengter Versuche nicht gelungen ist, eine Erlaubnis zur 

Veröffentlichung der beiden Fotografien zu erlangen. Sie hat sich sodann 

beide im Wege der „Selbstbedienung“ verschafft und eine Veröffentlichung 

in dem Bewußtsein in die Wege geleitet, daß sowohl der Kl. als auch die 

abgebildeten Personen einer Veröffentlichung nicht zustimmen bzw. nicht 

zustimmen würden. Gerade in diesem Fall ist eine Gleichbehandlung mit 

dem redlichen Lizenznehmer nicht angebracht und zur Verhinderung einer 

„Selbstbedienung“ die übliche Lizenzgebühr zu vervielfältigen (vgl. hierzu 

Schricker, Urheberrecht, Rdn. 70 - 72). Den von dem Sachverständigen ange-

setzten Zuschlag in Höhe von 100 % hält das Gericht für angemessen. (...)“
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Darüber hinaus nehmen einige Gerichte eine Verdoppelung der Lizenzge-

bühr vor, wenn ein Foto ohne oder nur mit unzureichender Urheberbenen-

nung verbreitet und veröffentlicht wird. 

       6.4. Weitere Konsequenzen 

Neben den Ansprüchen auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz 

räumt das Urheberrechtsgesetz dem Urheber Ansprüche auf Vernichtung, 

Rückruf und Überlassung von rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungs-

stücken ein. 

Anspruch auf Vernichtung

Nach § 98 Abs. 1 UrhG kann der Urheber denjenigen, der seine Urheber-

rechte widerrechtlich verletzt hat, auffordern, rechtswidrig hergestellte oder 

verbreitete Vervielfältigungsstücke seines Werkes zu vernichten:

„Wer das Urheberrecht oder ein 

anderes nach diesem Gesetz 

geschütztes Recht widerrechtlich 

verletzt, kann von dem Verletzten 

auf Vernichtung der im Besitz oder 

Eigentum des Verletzers befindli-

chen rechtswidrig hergestellten, 

verbreiteten oder zur rechtswidri-

gen Verbreitung bestimmten Ver-

vielfältigungsstücke in Anspruch 

genommen werden. (...)“

Eine rechtswidrige Herstellung 

eines Vervielfältigungsstücks 

liegt immer dann vor, wenn der 

Hersteller nicht über das hierzu 

erforderliche Vervielfältigungsrecht 

verfügt. Dagegen liegt eine rechts-



widrige Verbreitung eines Vervielfältigungsstücks vor, wenn der Verbrei-

tende die hierzu erforderlichen Verbreitungsrechte nicht inne hat. Ebenso 

liegt eine rechtswidrige Verbreitung vor, wenn der Verbreitende zwar das 

Verbreitungsrecht hat, dieses aber überschreitet. 

Der Urheber kann vom Verletzer nur die Vernichtung solcher Vervielfälti-

gungsstücke verlangen, die sich in dessen Eigentum oder Besitz befinden. 

Die Vernichtung von Vervielfältigungsstücken erfordert nicht dessen völlige 

Zerstörung. Vielmehr ist es ausreichend, dass die Vervielfältigungsstücke 

nicht mehr brauchbar sind, d.h. der Gebrauch bzw. die Verwendung nicht 

mehr möglich ist.

Anspruch auf überlassung

Statt der Vernichtung kann der Urheber gem. § 98 Abs. 3 UrhG auch die 

Herausgabe der Vervielfältigungsstücke verlangen, die sich im Eigentum 

des Verletzers befinden. Allerdings hat der Urheber dem Verletzer dann 

eine angemessene Vergütung zu zahlen, die die Herstellungskosten decken, 

aber nicht überschreiten darf. 

„Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der Verletzte verlan-

gen, dass ihm die Vervielfältigungsstücke, die im Eigentum des Verletzers 

stehen, gegen eine angemessene Vergütung, welche die Herstellungskosten 

nicht übersteigen darf, überlassen werden.“

Die Geltendmachung des Überlassungsanspruchs bietet sich vor allem dann 

an, wenn keine Eigentumsrechte Dritter an den Vervielfältigungsstücken 

bestehen, die eine Herausgabe unmöglich machen, und der Urheber dafür 

eine Verwendung hat.

Anspruch auf Rückruf

In § 98 Abs. 2 UrhG wird dem Urheber ein Anspruch auf Rückruf oder 

Entfernen der rechtswidrig hergestellten oder verbreiteten Vervielfältigungs-

stücke aus den Vertriebswegen eingeräumt. Hierdurch soll der durch den 

Verletzer rechtswidrig herbeigeführte Zustand wieder rückgängig gemacht 

werden. 
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„Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes 

Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Rückruf von 

rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung 

bestimmten Vervielfältigungsstücken oder auf deren endgültiges Entfernen 

aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden.“

Allerdings ist der Anspruch auf Rückruf bzw. Entfernung aus den Vertriebs-

wegen ausgeschlossen, wenn der Verletzer keine Verfügungsgewalt über 

die Vervielfältigungsstücke, d.h. sowohl tatsächlich als auch rechtlich keine 

Einflussnahmemöglichkeit mehr hat.  

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Die in § 98 Abs. 1-3 UrhG eingeräumten Ansprüche auf Vernichtung, Rückruf 

und Überlassung werden durch den in Abs. 4 verankerten Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz beschränkt. Demnach sind die Ansprüche ausgeschlossen, 

wenn die Maßnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Die Ansprüche 

müssen zum einen geeignet und erforderlich zur Beseitigung der began-

genen Rechtsverletzung sein und zum anderen in einem angemessenen 

Verhältnis zu der Schwere der Rechtsverletzung stehen. Für jeden Einzelfall 

ist eine Abwägung zwischen den verletzten Rechten und den Konsequen-

zen durch den Anspruch für den Verletzer vorzunehmen. Ist der gewählte 

Anspruch als nicht verhältnismäßig einzustufen, kann ein milderes Mittel 

bzw. weniger einschneidender Anspruch gewählt und geltend gemacht 

werden.

Der BGH (Urteil vom 10.04.1997; Az. I ZR 242/94)  hat im Zusammenhang 

mit dem markenrechtlichen Vernichtungsanspruch zur Verhältnismäßig-

keit und der vorzunehmenden Abwägung der widerstreitenden Interessen 

ausgeführt:

„(...) Sinn und Zweck der Regelung erfordern unter Einbeziehung der an-

geführten generalpräventiven Erwägungen eine umfassende Abwägung des 

Vernichtungsinteresses des Verletzten und des Erhaltungsinteresses des 

Verletzers. Einen Anhaltspunkt bieten dabei die in der Gesetzesbegründung 

beispielhaft genannten Kriterien: Schuldlosigkeit oder der Grad der Schuld 



des Verletzers, die Schwere des Eingriffs - unmittelbare Übernahme oder 

Verletzung im Randbereich - und der Umfang des bei Vernichtung für den 

Verletzer entstehenden Schadens im Vergleich zu dem durch die Verletzung 

eingetretenen wirtschaftlichen Schaden des Rechtsinhabers. Diese und wei-

tere Umstände können im Einzelfall ein mehr oder weniger starkes Gewicht 

haben, eine schematische Prüfung verbietet sich. (...)“

Rein wirtschaftliche Belastungen, die für den Verletzer mit der Geltendma-

chung eines Anspruchs durch den Urheber entstehen, reichen an sich nicht 

aus, um die Verhältnismäßigkeit zu verneinen. Dies hat auch der BGH in 

einem Urteil (vom 10.04.1997; Az. I ZR 242/94) festgehalten und ausgeführt:

„(...) Überwiegende Interessen der Beklagten, insbesondere ein Kostenin-

teresse, stehen dieser Beurteilung nicht entgegen. Die Kosten der Vernich-

tung hat sie ohnehin zu tragen (...). 

Die Beklagte ist nach dem Urteilsausspruch des BerG jedoch nur verpflich-

tet, die Kosten zu tragen, die für die Vernichtung erforderlich sind. Sie 

hätte also Gelegenheit, sich im Fall, daß die Klägerin überhöhte Vernich-

tungskosten geltend machte, im Vollstreckungsverfahren zur Wehr zu 

setzen. (...)“

strafrechtliche Konsequenzen

Eine Urheberrechtsverletzung kann neben den zivilrechtlichen Ansprüchen, 

die vom Urheber geltend gemacht werden können, auch strafrechtliche 

Konsequenzen zur Folge haben. Die strafrechtlichen Konsequenzen sind in 

den §§ 106 ff. UrhG geregelt. Nach § 106 Abs. 1 UrhG kann eine Urheber-

rechtsverletzung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder einer 

Geldstrafe geahndet werden:

„Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung 

des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines 

Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
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Handelt der Verletzer gewerbsmäßig, so beträgt die Strafe nach § 108a UrhG 

bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Unter Strafe stehen die sog. Verwertungshandlungen, d.h. die rechtswidrige 

Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe. Allerdings muss 

der Verletzer zumindest bedingt vorsätzlich gehandelt haben. Bedingter 

Vorsatz ist anzunehmen, wenn der Verletzer mit der Erfüllung des Tatbe-

standes zumindest rechnen musste. 

Damit es zu einer strafrechtlichen Verfolgung des Verletzers nach § 106 

UrhG überhaupt kommt, muss der Urheber gem. § 109 UrhG einen Strafan-

trag stellen, d.h. die Staatsanwaltschaft wird erst auf den Antrag hin tätig. 

Nur wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung 

besteht, wird die Staatsanwaltschaft von Amts wegen, d.h. ohne vorherige 

Antragsstellung, tätig.

Das Urheberrecht gewährt dem Urheber bzw. Rechteinhaber vielfältige 

Ansprüche, die er bei Verletzung seiner Urheberrechte geltend machen 

kann, um gegen die Rechtsverletzung vorzugehen. Allerdings ist es nicht 

nur notwendig, den Anspruch als solchen zu haben. Er muss vielmehr auch 

gegenüber demjenigen, der die Rechtsverletzung begangen hat, durchge-

setzt werden. Die Durchsetzung z.B. eines Unterlassungs- oder Schadenser-

satzanspruches kann auf unterschiedliche Weise erfolgen.

        

       7.1. Abmahnung

Denjenigen, die das Internet regelmäßig nutzen, wird der Begriff der 

Abmahnung schon mal zu Ohren gekommen sein. Bei einer Abmahnung 

handelt es sich um eine formale Aufforderung ein bestimmtes Verhalten 

(Rechtsverletzung) zukünftig zu unterlassen bzw. dieses zu unterbinden. Es 

7. DURchsETzUng DER

URhEBERREchTE BEI VERlETzUng



wird also ein Verhalten des Abgemahnten gerügt und ihm dargelegt, dass 

dieses Verhalten rechtswidrig ist. Die Abmahnung ist die zivilrechtliche 

Verfolgung der Urheberrechtsverletzung. Die rechtliche Grundlage für eine 

Abmahnung ist in § 97a Abs. 1 UrhG geregelt:

„Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfah-

rens auf Unterlassung abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit 

durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten 

Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt 

ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden.“

Häufig ist der Irrglaube anzutreffen, dass eine Abmahnung eine Mahnung 

oder eine Forderung sei. Das stimmt jedoch nicht. Eine Abmahnung ist ein 

außergerichtliches Vergleichsangebot des Rechteinhabers, das durch des-

sen Anwälte dem Abgemahnten übermittelt wird und darf daher nicht mit 

einer Mahnung oder Forderung verwechselt werden.

Sinn und Zweck einer Abmahnung ist es, Rechtsstreitigkeiten wegen der 

Verletzung von Rechten schnell und kostengünstig in einem außergericht-

lichen Verfahren beizulegen. Wahrscheinlich werden sich viele an dem 

Begriff „kostengünstig“ stören. Denn die Kosten die durch so eine Abmah-

nung anfallen, liegen in der Regel zwischen wenigen hundert und mehre-

ren tausend Euro. Mit dem Begriff kostengünstig ist in diesem Fall gemeint, 

dass eine Einigung ohne Einschaltung des Gerichts meistens für alle Betei-

ligten günstiger ist, da bei einem Gerichtsverfahren weitere Anwalts- und 

Gerichtskosten hinzukommen.

Die Abmahnung erfolgt meist in Form eines Schreibens (Abmahnschreiben) 

der Abmahnanwälte des Rechteinhabers. Die Zustellung der Abmahnung 

kann als einfacher Brief per Post, aber auch als Fax, E-Mail oder telefo-

nisch erfolgen. Für die Gültigkeit der Abmahnung ist es nicht erforderlich, 

dass diese per Einschreiben zugestellt wird. Der Abmahner muss letztlich 

nur nachweisen, dass die Abmahnung versendet wurde. Der tatsächliche 

Zugang der Abmahnung muss dagegen nicht nachgewiesen werden.

Die Abmahnung enthält neben der Darstellung des begangenen Urheber-

rechtsverstoßes und einer rechtlichen Belehrung über die Konsequenzen 

auch das eigentliche Vergleichsangebot. 

Ein typisches Merkmal der Abmahnung ist die Fristsetzung durch die ab-

mahnende Kanzlei. Dem Abgemahnten wird eine Frist sowohl zur Abgabe 
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der Unterlassungserklärung als auch zur Zahlung des Pauschalbertrages 

gesetzt. Diese Fristen sind in der Regel nur sehr kurz (meist 1 – 2 Wochen). 

Hierdurch wird es dem Abgemahnten erschwert sich in aller Ruhe sorgfältig 

zu informieren und rechtlichen Rat einzuholen. Leider werden die kurzen 

Fristen von den Gerichten als zulässig anerkannt.

Häufig wird auch geglaubt, dass die Abmahnung unwirksam ist, weil dieser 

keine Vollmacht des Mandanten (Rechteinhabers) beiliegt. Dies stimmt 

jedoch nicht. Die Abmahnung ist auch ohne eine Vollmacht gültig und ent-

faltet ihre Rechtswirkungen.

Die Unterlassungserklärung

In der Abmahnung wird der Abgemahnte grundsätzlich aufgefordert eine 

meist dem Schreiben schon beiliegende Unterlassungserklärung innerhalb 

einer Frist abzugeben. Bei der Unterlassungserklärung handelt es sich um 

eine Verpflichtung ein bestimmtes Verhalten in der Zukunft zu unterlassen. 

Durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung will der Rechteinhaber die 

Wiederholungsgefahr, also die Gefahr einer erneuten Urheberrechtsverlet-

zung, beseitigen. 

Die Bindungswirkung einer Unterlassungserklärung sollte nicht unterschätzt 

werden. In der Regel sind die Erklärungen so konzipiert, dass der Unter-

zeichner daran 30 Jahre gebunden ist. Die Unterlassungserklärungen sehen 

für den Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe vor. Die Vertragsstrafe 

dient nur der Sicherung des Unterlassungsversprechens. Sie ist also nicht 

zu zahlen, solange man die beanstandete Rechtsverletzung nicht nochmals 

begeht.

Wurde die Unterlassungserklärung abgegeben, in der man sich z.B. ver-

pflichtet hat ein bestimmtes Foto von einem Fotografen nicht mehr 

unberechtigt auf seine Internetseite einzustellen und veröffentlichen, ist 

dies verbindlich. Wird das Foto in den folgenden 30 Jahren nach Abgabe 

der Unterlassungserklärung trotzdem verwendet, fällt eine empfindliche 

Vertragsstrafe an, die pro Verstoß bei ca. 5.000 Euro liegt. 



         7.2. Einstweilige Verfügung

Die Abmahnung dient der außergerichtlichen Beilegung einer Rechtsstreitig-

keit und wird häufig mit der Forderung, eine strafbewehrte Unterlassungs-

erklärung abzugeben, verbunden. Kommt der Abgemahnte dieser Forderung 

nicht nach und gibt keine bzw. nur eine unzureichende Unterlassungser-

klärung ab, kann der Rechteinhaber bei Gericht eine einstweilige Verfügung 

beantragen. Durch die Beantragung einer einstweiligen Verfügung wird ein 

gerichtliches Eilverfahren angestrebt, dass dem Rechteinhaber schnellst-

möglichen Rechtsschutz gewähren soll. Demnach ist es für den Rechtein-

haber häufig effektiver zunächst eine einstweilige Verfügung zu beantragen 

bevor Klage erhoben wird.

Voraussetzung für eine einstweilige Verfügung ist die Eilbedürftigkeit des 

Verfahrens, die der Rechteinhaber glaubhaft darlegen muss. Sonst lehnt 

das Gericht die einstweilige Verfügung ab. In diesem Zusammenhang ist 

insbesondere die Zeitspanne relevant, die zwischen der Kenntniserlangung 

von der Rechtsverletzung und der Antragstellung vergangen ist. Die Recht-

sprechung ist in diesem Bereich sehr unterschiedlich. Teilweise werden 

Zeitspannen von einem bis drei Monaten als zulässig angesehen und eine 

Eilbedürftigkeit noch bejaht.  

Im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens kann das entschei-

dende Gericht nach seinem Ermessen vor seiner Entscheidung zunächst 

eine Anhörung des Antragsgegners anordnen oder auf eine solche An-

hörung verzichten und ohne mündliche Verhandlung über den Antrag 

entscheiden. Da in den meisten Fällen auf eine Anhörung verzichtet wird, 

ergeht die einstweilige Verfügung meist direkt auf Antrag des Betroffenen. 

Eine Verteidigung des Antragsgegners ist dann erst nachträglich durch Ein-

legung eines Widerspruchs möglich.

hinterlegung einer schutzschrift

Betroffene, die mit einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu ihren Las-

ten rechnen, haben die Möglichkeit bei Gericht eine sogenannte Schutz-

schrift zu hinterlegen, um den Erlass eines Verfügungsbeschlusses ohne 

mündliche Verhandlung zu verhindern.
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Mit der Hinterlegung einer solchen Schutzschrift ist der behauptete Un-

terlassungs- und Verpflichtungsanspruch des betroffenen Rechteinhabers 

nicht erfüllt. Die Hinterlegung stellt vielmehr lediglich einen Versuch dar, 

sich vor dem Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen diese zu verteidi-

gen. Besteht jedoch der Unterlassungsanspruch gegenüber dem Abgemahn-

ten, so hindert die Hinterlegung einer Schutzschrift die Durchsetzbarkeit 

des Anspruchs im Wege eines einstweiligen Verfahrens nicht. Im Gegensatz 

dazu erfüllt die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflich-

tungserklärung den Anspruch des Betroffenen. Ein weiteres Vorgehen gegen 

den Abgemahnten ist dem Betroffenen diesbezüglich nicht mehr möglich, 

insbesondere kann es nicht mehr zu einem einstweiligen Verfügungsverfah-

ren kommen.

nachteil der Verwendung von schutzschriften

Wie jedes andere gerichtliche Verfahren, so ist auch das einstweilige 

Verfügungsverfahren mit Kosten verbunden. Auch hier gilt zunächst der 

Grundsatz, dass derjenige die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, der das 

Verfahren verliert.

Die Kosten werden hierbei anhand von sogenannten “Streitwerten” berech-

net. Bei einstweiligen Verfügungsverfahren aufgrund Urheberrechtsverlet-

zungen wird der Streitwert durch die abmahnenden Kanzleien in der Regel 

auf einen Betrag zwischen 10.000 Euro und 30.000 Euro pro betroffenen, 

geschützten Rechtsgut, also beispielsweise pro Foto, festgesetzt. Diese 

Summe erscheint sehr hoch, entspricht aber gerichtlicher Praxis. Bei einer 

Abmahnung bezüglich eines Streitwertes von 30.000 Euro beläuft sich das 

Prozesskostenrisiko schon auf über 5.500 Euro. 

Die Antragsgegner sind daher in diesen Fällen einem erheblichen Kostenri-

siko ausgesetzt.

Im Gegensatz dazu ist das Kostenrisiko nach der Abgabe einer Unterlas-

sungs- und Verpflichtungserklärung weitaus geringer. In diesem Fall kann 

die abmahnende Kanzlei lediglich die ebenfalls in der Abmahnung gefor-

derten Auslagen für ihre Anwaltskosten und ggfs. weitergehende Schäden 

ersetzt verlangen. Diese können allerdings nicht im Wege einer einstwei-

ligen Verfügung beigetrieben werden, sondern müssten im Wege eines 

gerichtlichen Verfahrens eingeklagt werden, wobei der Streitwert hier von 



vorneherein auf die geltend gemachten Gebühren beschränkt ist und nicht 

wie im Verfügungsverfahren bezüglich der Unterlassungs- und Verpflich-

tungserklärung anhand eines “Fantasiewertes” bestimmt wird.

Darüber hinaus hat die Verwendung von Schutzschriften erhebliche weitere 

Nachteile gegenüber der Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungser-

klärung. Zunächst führt die Hinterlegung einer Schutzschrift nicht automa-

tisch zu einer Anhörung des Antragsgegners vor Erlass einer einstweiligen 

Verfügung. Kommt der entscheidende Richter zu der Überzeugung, dass die 

Argumente aus der Schutzschrift nicht durchgreifen, so kann er auch hier 

– nach seinem Ermessen – auf eine Anhörung verzichten und eine einstwei-

lige Verfügung erlassen. Die Hinterlegung der Schutzschrift läuft dann ins 

Leere.

Schließlich gilt es zu beachten, dass es sich bei vielen Urheberrechtsstrei-

tigkeiten um Internetstreitigkeiten handelt, bei denen der sogenannte 

“fliegende Gerichtsstand” gilt. Der Abmahnende kann den Antrag innerhalb 

Deutschlands bei einem Gericht seiner Wahl stellen. Allein um die ohnehin 

geringe Schutzwirkung der Schutzschriften überhaupt erreichen zu können, 

müsste bei jedem Gericht in Deutschland eine Schutzschrift bezüglich des 

Einzelfalles hinterlegt werden. Dieser Arbeitsaufwand steht in keinem Ver-

hältnis zu dem erreichbaren Erfolg.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Hinterlegung von Schutzschriften 

die Verpflichtung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung nicht effektiv 

verhindern kann. Diese Verfahrensweise stellt lediglich eine risikoreiche 

Möglichkeit dar, sich vorsorglich gegen den Erlass einer einstweiligen Verfü-

gung zu verteidigen. Neben der Gefahr weiterer erheblicher Kosten, die der 

Abgemahnte häufig zahlen muss, ist eine gezielte Hinterlegung schon gar 

nicht möglich.

       7.3. Klageverfahren

Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche können auch 

im Rahmen eines Klageverfahrens durchgesetzt werden. Das Klageverfahren 

ermöglicht insbesondere dann die Durchsetzung der Urheberrechte, wenn 

eine einstweilige Verfügung mangels Dringlichkeit abgelehnt wurde, weil 

der Zeitraum zwischen Kenntniserlangung von der Rechtsverletzung und 

Antragsstellung zu lang war. 
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Die Klage muss der 

Rechteinhaber beim 

zuständigen Gericht in 

zweifacher Ausfertigung 

einreichen. Das Gericht 

schickt dem Beklagten 

dann eine Ausfertigung 

der Klageschrift zu und 

setzt eine in der Regel 

zweiwöchige Frist, in 

der der Beklagte eine 

sog. Verteidigungsan-

zeige abgeben kann, 

die durch einen An-

walt zu erfolgen hat. 

Lässt der Beklagte die 

vom Gericht gesetzte Frist zur Verteidigungsanzeige erfolglos verstreichen, 

erlässt das Gericht ein Versäumnisurteil, in dem es den Beklagten entspre-

chend des Antrags des Klägers verurteilt ohne eine Prüfung des Sachver-

halts vorzunehmen. Allerdings hat der Beklagte noch die Möglichkeit gegen 

das Versäumnisurteil einen Einspruch einzulegen und Gründe vorzubringen, 

die ein Verstreichen der Frist entschuldigen.

Lässt der Beklagte dem Gericht durch seinen Anwalt eine Verteidigungs-

anzeige zukommen, hat er anschließend die Möglichkeit innerhalb einer 

meist zweiwöchigen Frist zu dem Klageantrag inhaltlich Stellung zu neh-

men. 

Anschließend setzt das Gericht einen Termin für die mündliche Verhand-

lung fest, in der die Sachvorträge der Parteien wiederholt und gegebenen-

falls Vergleichsverhandlungen geführt werden, die zu einer vorzeitigen 

Beendigung des Klageverfahrens führen können. Reichen die Informationen 

aus den Sachvorträgen der Parteien dem Gericht zur Urteilsfindung nicht 

aus, so wird es einen zweiten Termin ansetzen, in dem es zur Beweisauf-

nahme kommt. Im Anschluss fällt das Gericht sein Urteil. Die Kosten des 

Gerichtsverfahrens hat grundsätzlich die unterlegene Partei zu zahlen.



8. VERhAlTEn BEI ERhAlTEnER

ABmAhnUng WEgEn EInER

URhEBERREchTsVERlETzUng

Gerade bei Urheberrechtsverletzungen, die im Internet begangen werden, 

ist die Zahl der Abmahnungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestie-

gen. Da es im Internet zu zahlreichen Urheberrechtsverletzungen kommt, 

gehen die Rechteinhaber inzwischen konsequenter dagegen vor und 

engagieren Firmen, die solche Urheberrechtsverletzungen aufspüren und 

Anwälte, die die entsprechenden Ansprüche geltend machen. Gerade auch 

im Bereich des sog. „Bilderklaus“ gehen die Rechteinhaber verstärkt gegen 

die Verletzer vor und mahnen diese ab. 

       8.1. Wie sieht eine Abmahnung inhaltlich aus?

Abmahnungen wegen unerlaubter Bildnutzung sind im Wesentlichen folgen-

dermaßen aufgebaut:

Rechteinhaber und Rechtsverletzung

Zunächst erläutert die Kanzlei, für welchen Mandanten sie die Rechte 

vertritt. Im Anschluss wird die zu Last gelegte Urheberrechtsverletzung 

erläutert, in dem z.B. die Website benannt wird, auf der die unberechtigte 

Bildnutzung stattgefunden haben soll. Zu Beweiszwecken werden häufig 

Screenshots der betreffenden Website abgebildet, auf der das streitgegen-

ständliche Foto zu sehen ist. 

Nach der Beschreibung der Rechtsverletzung legt die abmahnende Kanzlei 

ausführlich dar, dass der von ihr vertretene Mandant der Urheber bzw. der 

Inhaber der ausschließlichen Verwertungsrechte an dem betreffenden Foto 
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sei. Als Ergebnis wird die angeblich begangene Urheberrechtsverletzung 

festgestellt.

Unterlassungsanspruch

Aufgrund der vorgeworfenen Urheberrechtsverletzung macht die abmah-

nende Kanzlei u.a. einen Unterlassungsanspruch geltend, der bei den 

Abmahnungen in der Regel im Vordergrund steht. Hierzu fordert die Kanzlei 

die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung innerhalb einer 

meist kurz bemessenen Frist. Dem Schreiben wird eine vorformulierte 

Unterlassungserklärung beilgelegt, die vom Abgemahnten unterschrieben 

zurückverlangt wird.

Beispiel:

„Zur Vorbereitung bzw. Ermöglichung einer abschließenden Klärung der vor-

liegenden Angelegenheit sind wir gehalten, zunächst den Anspruch unserer 

Mandantschaft auf Unterlassung geltend zu machen. 

Zur Vermeidung sofortiger gerichtlicher Schritte haben wir Sie aufzufordern, 

die in der Anlage beigefügte Unterlassungserklärung unverzüglich, spätes-

tens jedoch bis

Datum

ausgefüllt und unterzeichnet im Original – gegebenenfalls vorab per Fax zur 

Fristwahrung – an uns zurückzuleiten.“

Auskunftsanspruch

Darüber hinaus wird meist ein Auskunftsanspruch geltend gemacht. Mit 

dem Auskunftsanspruch wird insbesondere die Information darüber ver-

langt, wo das Bild herstammt und wie lange es insgesamt auf der Website 

öffentlich zugänglich war. Diese Informationen dienen der Kanzlei in der 

Regel im zweiten Schritt für die Berechnung des Schadensersatzes.



Beispiel:

„Ebenfalls bis zum oben genannten Zeitpunkt haben Sie uns außerdem 

gemäß §§ 101 UrhG, 242, 259, 260 BGB unter Vorlage entsprechender Belege 

detailliert und schriftlich Auskunft insbesondere über den Umfang der unli-

zenzierten Verwendung sowie die Herkunft des widerrechtlich verwendeten 

Bildmaterials zu erteilen.

Dabei haben Sie umfassende und geordnete Angaben zu machen:

- über den Zeitpunkt, zu dem das oben genannte 
  Bildmaterial ins Internet eingestellt bzw. wieder 
  entfernt wurde sowie

- über die Herkunft (Quelle) des von Ihnen 
  vervielfältigten und öffentlich zugänglich gemachten
  Bildmaterials unserer Mandantschaft.“

Ersatzansprüche

In einem zweiten Schritt, nachdem die Auskunft über die Dauer der Bild-

nutzung erteilt ist, fordert die Kanzlei in aller Regel Schadensersatz für die 

rechtswidrige Verwendung des Bildes sowie die Kosten für die Abmahnung 

zu tragen. Dabei wird meist der Betrag zugrunde gelegt, der angeblich üb-

licherweise für die Lizenzierung des Bildes berechnet wird. Das alleine sind 

oftmals bereits mehrere hundert Euro pro Jahr für nur ein Foto. Wenn dann 

auch noch der Urheber nicht genannt worden ist, wird in der Regel deutlich 

mehr verlangt.

         8.2. Wer mahnt im Bereich der Fotografie ab?

Inzwischen ist das Abmahnen von Urheberrechtsverstößen ein lukratives 

Geschäft für die Rechteinhaber und ihre Abmahnkanzleien geworden. Viele 
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Anwälte spezialisieren sich auf die Abmahntätigkeit. Im Folgenden wird ein 

Überblick über die derzeit rege tätigen Abmahner und ihre Abmahnkanzlei-

en gegeben. Selbstverständlich handelt es sich hierbei keineswegs um alle 

aktiven Abmahner und Abmahnkanzleien. 

Aus unserer Tätigkeit sind uns aktuell Abmahnvorgänge der Kanzlei Waldorf 

Frommer aus München für die folgenden Rechteinhaber bekannt:

- Stockfood GmbH, Tumblinger Straße 32, 80337 München 
- Getty Images International, 2nd Fl, Block 4, Bracken 
- Business Park, Sandyford, Dublin 18, Irland 
- Mauritius Images GmbH, Mühlenweg 18, 82481 Mittenwald 
- LOOK Die Bildagentur der Fotografen, Müllerstraße 42, 80462 München 
- Corbis GmbH, Kaistraße 2, 40221 Düsseldorf 
- Masterfile GmbH, Schanzenstraße 20, 40549 Düsseldorf 

       8.3. Reaktionsmöglichkeiten

Im Rahmen unserer Arbeit stellen wir täglich fest, dass die falsche Reaktion 

auf eine Abmahnung schlimmere Folgen auslösen kann, als die ursprüngli-

che Rechtsverletzung. Die richtige Reaktion auf eine Abmahnung ist daher 

das A und O. Im Folgenden werden die einzelnen Reaktionsmöglichkeiten 

vorgestellt und aus rechtlicher Sicht bewertet. 

Keine Reaktion 

Diese Empfehlung liest man manchmal in Internet-Foren. Auch wenn dies 

gelegentlich gut ausgehen kann, wird der Ernst der Lage damit verkannt: 

Eine offensichtlich unbegründete Abmahnung liegt nämlich selten vor, ein 

Unterlassungsanspruch besteht in den meisten Fällen. Wird keine Unter-

lassungserklärung innerhalb der bestimmten Frist abgegeben, so besteht 

das Risiko eines gerichtlichen Verfahrens. Dieses sollte aufgrund der damit 

verbundenen Kosten vermieden werden, zumal in vielen Bereichen keine 

 



einheitliche Rechtsprechung besteht und die abmahnende Partei bei im 

Internet angebotenen Dateien den für sie günstigsten Gerichtsstand frei 

wählen kann.

Wird die Unterlassungserklärung nicht oder nicht fristgemäß abgegeben, 

so kann der Abmahnende seinen Anspruch auch im Wege der einstweili-

gen Verfügung in einem summarischen Rechtsschutzverfahren vor Gericht 

durchsetzen. Gerade im Urheber- und Wettbewerbsrecht sind solche Eil-

verfahren üblich. Dies ist für den Abgemahnten oft nachteilig, denn in der 

Regel wird der Abgemahnte wegen der Eilbedürftigkeit vom Gericht nicht 

angehört. Ein solches Verfahren kann durch die Hinterlegung einer soge-

nannten Schutzschrift verhindert werden.

Oft verfolgen die abmahnenden Kanzleien den Unterlassungs- und Scha-

densersatzanspruch außergerichtlich weiter, wenn eine Erklärung nicht 

oder nicht in ausreichender Weise abgegeben wird. Dabei steigen die For-

derungen deutlich, teilweise sogar um das Doppelte; zudem ist zu befürch-

ten, dass Inkasso-Büros eingeschaltet werden, die den Betroffenen in der 

Folgezeit das Leben schwer machen.

Abgabe einer Unterlassungserklärung

In den meisten Fällen besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf Abgabe 

einer Unterlassungserklärung innerhalb einer angemessenen Frist. Damit 

kann die Wiederholungsgefahr einer Verletzung rechtswirksam beseitigt 

werden.

Abzuraten ist jedoch von der Abgabe einer Unterlassungserklärung in 

der vom Abmahnenden vorgeschriebenen Form. Der Abgemahnte sollte 

zwar seiner Unterlassungserklärungspflicht nachkommen, nicht aber sich 

die Bedingungen vom Abmahner diktieren lassen. Das mit der Erklärung 

verbundene Strafversprechen ist eine vertragliche Vereinbarung, deren 

Wirksamkeit von der Berechtigung der ursprünglichen Abmahnung nicht 

abhängt. Es ist daher sehr schwierig, eine einmal abgegebene Erklärung 

wieder rückgängig zu machen. Die gestellten Erklärungen gehen oft zu weit 

und sind daher für den Betroffenen von Nachteil.

Zum einen werden durch die uneingeschränkte Abgabe der Unterlassungs-

erklärung auch die Kosten der Gegenseite anerkannt und müssen übernom-

men werden. Zum anderen ist die bestimmte Vertragsstrafe in den meisten 
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Fällen zu hoch. Außerdem beinhaltet das Erklärungsformular häufig ein 

Schuldanerkenntnis, welches bei eventuellen späteren Rechtsstreitigkeiten 

als Beweismittel gegen den Erklärenden verwandt werden kann. Darüber 

hinaus unterliegt eine solche Unterlassungserklärung der Regelverjährungs-

zeit von 30 Jahren und bindet den Betroffenen viel zu lange, selbst bei 

etwaiger Änderung der Gesetzeslage oder Rechtsprechung.

Dringend zu empfehlen ist daher die fristgerechte Abgabe einer modifi-

zierten Unterlassungserklärung, die dem Unterlassungsanspruch einerseits 

Rechnung trägt, andererseits nicht mehr erklärt als gefordert werden kann. 

Solche veränderten Unterlassungserklärungen werden von im Internet- und 

Urheberrecht spezialisierten Rechtsanwälten formuliert. 

Dabei ist darauf Wert zu legen, dass lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart 

wird, die vom Abmahnenden nach Billigkeit zu bestimmen ist. Diese wäre 

in einem späteren Prozess gerichtlich voll überprüfbar. Auch ist die zeitliche 

Geltung der Unterlassungserklärung mit Blick auf zukünftige Änderungen 

der Rechtslage zu beschränken.

Um das Problem aber wirklich zu lösen, ist zusätzlich an vorbeugende 

Unterlassungserklärungen zu denken. Beispielsweise bezieht sich die von 

einer Abmahnungskanzlei vorformulierte Erklärung wegen der unberech-

tigten Verwendung einer Fotografie nur auf diese. Hat der Betroffene aber 

mehrere Fotos unrechtmäßig verwendet, so ist die rechtzeitige Abgabe von 

vorbeugenden Unterlassungserklärungen gegenüber den jeweiligen Recht-

einhabern zu empfehlen. Hierdurch können die Kosten für weitere Abmah-

nungen für bereits begangene Urheberrechtsverletzungen gespart werden. 

Eine auf Abmahnungen im IT-Bereich spezialisierte Kanzlei wird daher vor-

sorglich solche Erklärungen an alle Kanzleien senden, die momentan wegen 

der begangenen Verletzungen abmahnen.

Beharrt die Gegenseite neben dem Unterlassungsanspruch auch auf einem 

Schadensersatzanspruch, so kann diese Streitigkeit auch außergerichtlich 

beigelegt werden. Die Vereinbarung eines solchen Vergleichs sollte einem 

mit der Abmahnungsproblematik vertrauten Anwalt überlassen werden.

Rechtsmissbräuchliche Abmahnungen

Vor allem im Zusammenhang mit dem Internet kommt es vermehrt zu sog. 

Serienabmahnungen an eine Vielzahl von Empfängern bei gleichgelagerten 



Sachverhalten mit nahezu identischen Anschreiben zu eher geringfügigen 

Verstöße im Wettbewerbs- oder Urheberrecht. Dabei entsteht leicht der 

Eindruck, dass es nicht um die Wahrung eines lauteren Wettbewerbs geht, 

sondern um Einnahmequellen von Anwaltskanzleien oder Händlern, die in 

ihrem Kerngeschäft nicht besonders erfolgreich sind. Der Vorteil, der aus 

dem unbeabsichtigten Rechtsbruch entstehen soll, ist jeweils mehr als 

fraglich.

Doch die Menge von wesentlich gleichlautenden Abmahnungen sagt für 

sich genommen noch nichts über die Missbräuchlichkeit aus. Man könnte 

auch sagen: Wo massenhaft Rechte verletzt werden, darf auch massenhaft 

abgemahnt werden. Berücksichtigt werden muss, dass z.B. durch Internet-

Tauschbörsen den Rechteinhabern jährlich Schäden in Millionenhöhe ent-

stehen. Das Unrechtsbewusstsein vieler Internet-Benutzer ist diesbezüglich 

in der Tat wenig ausgeprägt. 

So ist zum Beispiel von einer nach § 8 Abs. 4 UWG missbräuchlichen Ab-

mahnung eines wettbewerbswidrigen Verhaltens auszugehen, wenn bei der 

Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs das beherrschende Motiv des 

Gläubigers sachfremde Ziele sind (BGH GRUR 2006, 244, Rdn. 16; KG Berlin, 

Beschluss v. 08.07.2008, Az. 5 W 34/08). Ein derartiges sachfremdes Ziel ist 

beispielsweise das Interesse, Gebühren zu erzielen bzw. den abgemahn-

ten Konkurrenten durch möglichst hohe Prozesskosten zu belasten. Nach 

herrschender Rechtsprechung (so auch LG Bielefeld, Urteil vom 02.06.2006, 

Az. 15 O 53/06; LG Bonn, Urteil vom 03.01.2008, Az. 12 O 157/07) ist bereits 

in einem massenhaften Abmahnen innerhalb kurzer Zeit ein wesentliches 

Indiz für einen Rechtsmissbrauch zu sehen. Dies gilt insbesondere, wenn 

die Abmahntätigkeit in keinem vernünftigen Verhältnis zur eigentlichen 

Geschäftstätigkeit mehr steht und bei objektivierter Betrachtung an der Ver-

folgung bestimmter Wettbewerbsverstöße kein nennenswertes wirtschaftli-

ches Interesse außer dem Gebührenerzielungsinteresse bestehen kann (LG 

Bückeburg, Urteil vom 22.04.2008, Az. 2 O 62/08). Bei der Beurteilung der 

Rechtsmissbräuchlichkeit sind also die Anzahl der Abmahnungen ebenso 

wie die Umsätze des Abmahnenden und das Kostenrisiko der Abmahnun-

gen wesentliche Faktoren.

Seit dem 01.09.2008 bestimmt der neu eingeführte § 97 a Abs. 2 UrhG, dass 

der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme 

anwaltlicher Dienstleistungen für die erstmalige Abmahnung von Urheber-

rechtsverletzungen sich in einfach gelagerten Fällen mit einer nur uner-
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heblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf 100 

Euro beschränkt. Der Zweck dieser Regelung ist klar: Abmahnwellen sollen 

sich nicht dadurch lohnen, dass Anwaltskosten auf abgemahnte Privatleute 

bei geringfügigen Verstößen abgewälzt werden und Schaden und Abgel-

tungsaufwand außer Verhältnis stehen. Es fehlt jedoch noch an Rechtspre-

chung zu der neuen Regelung und so stellen sich noch viele abmahnende 

Anwälte auf den Standpunkt, dass bei der jeweiligen Abmahnung keine 

nur unerhebliche Rechtsverletzung vorliege. So zweifelhaft dies sein mag, 

bleiben hier erste Entscheidungen durch die Gerichte abzuwarten.

Im Folgenden wird eine kleine Auswahl an aktuellen Urteilen zu den 

Themen Bilderklau und Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

zusammenfassend dargestellt.

       9.1. Urteile zum sog. „Bilderklau“

BGH: Verwendung fremder Fotos auf www.chefkoch.de – Urteil vom 

12.11.2009; Az. I ZR 166/07

Der BGH entschied, dass der Betreiber einer Online-Rezeptsammlung für die 

Urheberrechtsverletzung eines Nutzers durch die unerlaubte Verwendung 

fremder Fotos haftet. Der Beklagte betreibt unter der Adresse www.chef-

koch.de eine Rezeptsammlung. Auf dieser stellt er kostenlos Kochrezepte 

zum Download zur Verfügung. Viele der Kochrezepte nebst entsprechenden 

Fotos werden von Internetnutzern auf www.chefkoch.de hochgeladen. Eini-

ge der Fotos wurden von dem Kläger gefertigt. Dieser berief sich auf seine 

Urheberrechte und verklagte den Plattformbetreiber auf Schadensersatz 

und Unterlassung.

 



Zu Recht, wie der Bundesgerichtshof entschied. Zwar stellen die Nutzer und 

nicht der Beklagte selbst die Fotos des Klägers auf die streitgegenständliche 

Internetseite. Diese Handlungen sind dem Beklagten aber vollumfänglich 

zuzurechnen. Wer die Inhalte seiner Internetseite kontrolliert und die einge-

schickten Fotos mit einem eigenen Emblem kennzeichnet, mache sich die 

Handlungen der Internetnutzer zu Eigen.

LG Düsseldorf: Unberechtigte Verwendung einer Fotografie für Werbezwecke 
– Urteil vom 01.04.2009; Az. 12 O 277/08
Das LG Düsseldorf hat entschieden, dass die unberechtigte Verwendung 

einer Fotografie zu Werbezwecken eine Urheberrechtsverletzung darstellt, 

die einen Schadensersatzanspruch rechtfertigt. Die Beklagte hatte ein Foto, 

an dem die Klägerin die ausschließlichen Nutzungsrechte besitzt, auf der 

eigenen Internetpräsenz zur Bebilderung ihres eigenen Angebots verwendet 

ohne die hierzu erforderliche Zustimmung der Klägerin eingeholt zu haben. 

Das Gericht sprach der Klägerin im Rahmen der Lizenzanalogie einen Scha-

densersatzanspruch in Höhe von 2.800 Euro zu. Zur Begründung führte das 

Gericht aus:

„(...) Zu Recht macht die Klägerin auch im Rahmen der Lizenzanalogie 

einen Schadenersatzanspruch in Höhe von 2.800,00 Euro geltend. (...)Bei 

den Nutzungshandlungen der Beklagten, mindestens in 400 Fällen, ist auf 

eine pauschale Vergütung zurückzugreifen. Dies entspricht den beidersei-

tigen Interessen der Vertragsparteien. Grundlage einer solchen Vergütung 

ist der Umstand, dass der Beklagten zumindest ein bundesweites Recht an 

Nutzungen eingeräumt werden musste. Dabei ist auch von einem einjähri-

gen Nutzungszeitraum auszugehen. Vorliegend geht es um den Nutzungs-

zeitraum von 2006 bis 2008. Im Rahmen der Werbung ist ausweislich der 

Anlage K 11 für die Onlinenutzung ein Pauschalbetrag von 2.800,00 Euro 

angesetzt. Der Einwand der Beklagten, sie habe lediglich einen möglichen 

Gewinn von 1.200,00 Euro erwirtschaftet, spielt bei der Einräumung von 

Nutzungsrechten nur eine untergeordnete Rolle, da die Gewinnerwartung 

sich noch nicht realisiert hat. Soweit die Beklagte vorträgt, es handele sich 

nur um eine Fotografie minderer Qualität, ist dem entgegen zu halten, dass 

die Beklagte diese Fotografie zumindest in 400 Fällen für die Produktprä-

sentation ihrer Produkte genutzt hat.“
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Zusätzlich gewährte das Gericht der Klägerin auch einen Verletzerzuschlag 

von 100 % wegen fehlender Urheberbenennung. 

OLG Brandenburg: Unberechtigte Verwendung von Foto in eBay-Auktion – 
Urteil vom 03.02.2009; Az. 6 U 58/08
In dem zugrunde liegenden Sachverhalt bot eine Privatperson ein gebrauch-

tes Navigationsgerät bei eBay an und verwendete im Rahmen des Angebots 

ein fremdes Foto ohne das Einverständnis des Rechteinhabers. Der Fotograf 

ging gegen die Urheberrechtsverletzung zunächst mit einer Abmahnung vor. 

Als diese erfolglos blieb, erhob er Klage und machte neben dem Unterlas-

sungsanspruch auch einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 184 Euro 

sowie den Ersatz der angefallenen Abmahnkosten in Höhe von 500 Euro 

geltend. 

Das OLG Brandenburg bejahte zwar die Urheberrechtsverletzung, sprach 

dem Fotografen jedoch nur einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 40 

Euro zu. Auch die Abmahnkosten deckelte das Gericht auf 100 Euro. In der 

Pressemitteilung des OLG Brandenburg vom 05.02.2009 wurde zur Urteilsbe-

gründung ausgeführt:

„(...) Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, das Urheberrecht gewähre 

dem Kläger einen Anspruch auf Unterlassung der ungenehmigten Verwen-

dung seiner Fotos. Hätte der Beklagte die Unterlassungserklärungserklärung 

nicht abgegeben, wäre er zur Unterlassung verurteilt worden. Der Kläger 

könne vom Beklagten allerdings lediglich 40,00 Euro Lizenzgebühren ver-

langen, weil das Foto nur wenige Tage im Internet verwendet worden sei. 

Zu bezahlen habe der Beklagte auch die Abmahnkosten. Da der Beklagte 

erstmals das Urheberrecht verletzt, das Foto lediglich für einen Privatver-

kauf verwendet habe und daher die Rechtsverletzung des Klägers nicht 

erheblich gewesen sei, sei der Kostenerstattungsanspruch auf 100,00 Euro 

zu begrenzen. (...)“

LG Köln: Streitwert von 6.000 Euro bei Bilderklau – Urteil vom 07.03.2007; Az. 
28 O 551/06

Das LG Köln hat im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens den 



Streitwert für einen Unterlassungsanspruch wegen der unberechtigten Ver-

wendung eines Fotos in einem eBay-Angebot auf 6.000 Euro festgesetzt. Zur 

Begründung führte das Gericht aus:

„(...)Soweit sich die Verfügungsbeklagte gegen die Festsetzung des Streit-

wertes wendet, führt dies nicht zu einer anderen Festsetzung. (...) Auf den 

von der Verfügungsbeklagten erzielten Gewinn kommt es dagegen für die 

Bemessung des Streitwertes nicht an. 

Insoweit ist zu sehen, dass die Verwendung des Fotos der Verfügungsklä-

gerin durch die Verfügungsbeklagte eine Urheberrechtsverletzung darstellt. 

Bei der Streitwertbemessung ist daher das Interesse der Verfügungsklägerin 

an der wirkungsvollen Abwehr eklatanter Verstöße gegen seine geistigen 

Schutzrechte und seine daraus resultierenden Vermögenspositionen zu 

berücksichtigen. Diesbezüglich hat der Gesetzgeber mit den gesetzlichen 

Modifikationen des urheberrechtlichen Schutzes durch das „Gesetz zur 

Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der 

Produktpiraterie“ vom 07.03.1990 mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck 

gebracht, dass die Unterbindung der Missachtung geistiger Schutzrechte ein 

wichtiges Anliegen der Allgemeinheit ist. Diese gesetzgeberische Intention 

kann nicht ohne Auswirkung auf die Streitwertbemessung bleiben und zwar 

auch gegenüber Rechtsverletzern, deren individueller Verstoß nicht sehr 

erheblich ist. 

Mit Rücksicht darauf hält die Kammer an dem festgesetzten Streitwert von 

6.000 Euro für die unberechtigte Verwendung des Fotos durch die Verfü-

gungsbeklagte fest. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung der er-

kennenden Kammer und steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 

anderer Gerichte. Das Vorliegen einer möglichen Änderung der gesetzlichen 

Grundlagen vermag nicht zu einer anderen Bewertung zu führen. (...)“

       9.2. Urteile zur Verletzung von 
       Persönlichkeitsrechten

OLG Karlsruhe: Kein Gegendarstellungsanspruch für Günther Jauch nach 
Veröffentlichung einer Fotomontage – Urteil vom 11.03.2011; Az. 14 U 186/10
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Der bekannte Moderator Günther Jauch, der sich gegen den Abdruck einer 

nicht autorisierten Fotomontage in einer Zeitschrift wehren wollte, unterlag 

vor dem OLG Karlsruhe. Das Gericht erklärte, dass eine Fotomontage grund-

sätzlich zwar einen Anspruch auf Gegendarstellung eröffnen könne. Dies 

gelte jedoch nur, sofern durch die Veröffentlichung des Bildes überhaupt 

eine Tatsachenbehauptung aufgestellt werde. Ob in der streitgegenständli-

chen Fotomontage eine entsprechende zu korrigierende Tatsachenbehaup-

tung enthalten sei, brauche vorliegend aber nicht entschieden zu werden. 

Denn die beantragte Gegendarstellung habe sich nicht gegen eine aus der 

Abbildung abzuleitende Tatsachenbehauptung gewandt. Vielmehr sei es in 

dem Antrag allein um die technische Tatsache der Montage gegangen.

Darüber hinaus fehle es dem Moderator an einem berechtigten Interesse 

für eine Gegendarstellung, sofern er sich darauf berufe, grundsätzlich keine 

Privataufnahmen von sich zuzulassen. Denn von diesem Grundsatz habe er 

in der Vergangenheit mehrfach Ausnahmen gemacht und sich für Fotografi-

en mit privatem Einschlag zur Verfügung gestellt.

OLG Köln: Darf Zeitung ohne Einwilligung mit einem Prominenten auf der 
Titelseite werben? - Urteil vom 22.02.2011 (Az. 15 U 133/10)

Das Oberlandesgericht Köln hat sich damit beschäftigt, ob ein Zeitungsver-

leger eine weitere Einwilligung benötigt, um ein zur Veröffentlichung auf 

der Titelseite freigegebenes Foto eines Schlagersängers auch zum Zwecke 

der Werbung benutzen zu dürfen. Das Oberlandesgericht Köln wies in der 

Berufungsinstanz die Klage des Schlagersängers ab. Hierzu stellten die 

Richter zunächst einmal fest, dass das Recht zur Erstveröffentlichung in 

der erstgenannten Wochenzeitung bestand, weil er nach den Feststellungen 

des Gerichtes in diese eingewilligt hat. Zumindest liege eine Einwilligung in 

konkludenter Form vor, weil der Schlagersänger der Veröffentlichung nicht 

nachträglich widersprochen habe.

Im vorliegenden Fall der Zustimmung zur Erstveröffentlichung  ist das Recht 

auf Eigenwerbung – das mit zur Pressefreiheit gehört – in der Regel höher 

zu gewichten, als das allgemeine Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Per-

son nach Art. 1 Abs. 1 GG, 2 Abs. 1 GG. Anders sei das nur, wenn hiergegen 

ein berechtigtes Interesse des Prominenten im Sinne des § 23 Abs. 2 KUG 

bestehe. Dies sei hier aber nicht ersichtlich.



KG Berlin: Zum Abdruck von Fotos des Lebensgefährten einer Prominenten – 
Urteil vom 13.01.2011; Az. 10 U 110/10

Das Berliner Kammergericht hatte sich mit der Frage zu befassen, ob es 

zulässig ist, ein Portraitfoto des neuen Freundes einer bekannten Mode-

ratorin zu veröffentlichen und über die Beziehung zu berichten, obwohl 

die beiden nicht gemeinsam öffentlich aufgetreten waren. Danach war die 

Frage von Bedeutung, ob es sich bei dem Portrait um ein Bildnis aus dem 

Bereich der Zeitgeschichte handelt. Dies wurde im Hinblick auf das Interes-

se daran, wer der Lebensgefährte der prominenten Moderatorin sei, bejaht. 

Ausdrücklich betonte das Gericht, dass es in dem vorliegenden Fall nicht 

auf ein gemeinsames Auftreten des Paares (Begleitsituation) sondern auf 

das Bestehen der Partnerbeziehung an sich ankomme. Bei der Abwägung 

zwischen Persönlichkeitsschutz und Informationsinteresse bewertete das 

Gericht auch zugunsten der Beklagten, dass man bei dem verwendeten Por-

trait ein neutrales Archivfoto des Beklagten verwendet hatte. 

Bei der Abwägung berücksichtigte das Kammergericht insbesondere auch, 

dass es sich bei dem Kläger um einen Abgeordneten des sächsischen Land-

tages handelt. Dieser unterhalte eine eigene Homepage, welche Angaben 

zu seiner Person inklusive Portraitfoto enthält. Insofern trat er bereits vor 
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der Fotoveröffentlichung öffentlich in Erscheinung, was im Hinblick auf die 

Schutzbedürftigkeit seiner Privatsphäre berücksichtigt wurde.

OLG Hamburg: Veröffentlichung eines Fotos von einem Prominenten in 
werbendem Artikel stellt Rechtsverletzung dar – Urteil vom 10.08.2010; Az. 
7 U 130/09

Das Gericht hatte über die Veröffentlichung eines Prominentenfotos in 

der Zeitung „Bild am Sonntag“ zu entscheiden. In der Wochenzeitung war 

ein Foto von Gunter Sachs abgebildet.  Das Foto zeigt den Prominenten 

auf einer Yacht sitzend und ein Exemplar der „Bild am Sonntag“ lesend. 

Offenbar war er unbemerkt fotografiert worden. Das unscharfe Foto hatte in 

einem ganzseitigen Artikel die Hälfte der Seite eingenommen. Der Text des 

Artikels drehe sich vorrangig darum, dass diese bekannte Person zu den 

Lesern der Wochenzeitung gehört. Das OLG sah das Persönlichkeitsrecht des 

Prominenten verletzt, obwohl es sich um eine Person mit einer gewissen 

zeitgeschichtlichen Bedeutung handele. Hierbei wurde zum einen berück-

sichtigt dass der Abgebildete davon hatte ausgehen dürfen, unbeobachtet 

zu sein. Insbesondere wurde auch berücksichtigt, dass die Berichterstat-

tung im Zusammenhang mit dem Foto sich vor allem darin erschöpfte, 

dass der Prominente die „Bild am Sonntag“ liest. Diese Tatsache sei für die 

Allgemeinheit von geringer Bedeutung und für die Meinungsbildung nicht 

geeignet.

Nicht zuletzt aufgrund der Bekanntheit des Klägers sei eine Lizenz in Höhe 

von 50.000 Euro durchaus angemessen, befand das OLG. Hinzu käme, dass 

die werbende Berichterstattung auch ganzseitig in der Zeitung platziert 

wurde und so die Aufmerksamkeit besonders vieler Leser erregen konnte. 

Entscheidend für die Lizenzgebühr war auch die Tatsache, dass die Zeitung 

über eine besonders hohe Auflage verfügt.

OLG Karlsruhe: Fotoveröffentlichung im negativen Kontext eröffnet nicht 
automatisch einen Anspruch auf Schmerzensgeld – Urteil vom 25.11.2009; 
Az. 6 U 54/09

In einem Zeitschriftenartikel über Wohlstand waren verschiedene Arten von 



Reichen charakterisiert worden. Der Artikel kategorisierte die „Reichen“ 

in drei Gruppen: die Unauffälligen, die Unersättlichen und schließlich die 

Exaltierten. Diese letzte Gruppe, so der Artikel, zeichne sich dadurch aus, 

dass sie ihr Geld zeige und Wert darauf lege, als Reiche erkannt zu werden. 

Diese Gruppe mache zwar nur 10 % der „Reichen“ in Deutschland aus, 

präge in der öffentlichen Wahrnehmung aber das Image der Reichen.  Der 

Artikel war unter anderem mit einem Foto illustriert, welches die Klägerin 

in auffälliger, eleganter Kleidung, Sonnenbrille und mit auffälligem Schmuck 

auf einem Pferderennen zeigt. Der Untertitel des Bildes lautete: „Seltene 

Show. Eine Minderheit der Deutschen Reichen zeigt den eigenen Wohlstand 

so offensiv wie hier beim Pferderennen in Iffezheim.“

Das OLG Karlsruhe gab der Berufung der Beklagten statt und wies die Be-

rufung der Klägerin als unbegründet zurück. Damit verneinten die Richter 

jeglichen Schmerzensgeldanspruch. Zwar stellten auch die Oberlandesrich-

ter eine Persönlichkeitsverletzung fest, die nicht in der Veröffentlichung 

des Bildes an sich sondern im Zusammenhang mit dem Inhalt des Artikels 

entstehe. Denn dem Leser dränge sich auf, die Abbildung der Klägerin als 

Beispiel für die dort negativ dargestellte Gesellschaftsgruppe zu verstehen.

Das OLG sprach dem Eingriff jedoch die für einen Schmerzensgeldanspruch 

erforderliche Intensität ab. Hierbei berücksichtigte das Gericht zum einen, 

dass die Klägerin aufgrund der Sonnenbrille auf dem Foto schlecht zu 

erkennen sei und wohl nur von ihr bekannten Personen wiedererkannt 

werden würde. Die große Auflage der Zeitschrift wirke sich daher nicht auf 

die Intensität des Eingriffs aus. Zum anderen habe die Klägerin der Ver-

wendung der Fotos grundsätzlich zugestimmt. Auch sei sie auf dem Foto 

durchaus vorteilhaft und attraktiv abgebildet. Das Foto zeige die Klägerin 

zudem nicht in ihrer Privat- geschweige den ihrer Intimsphäre. Der Eingriff 

in das Persönlichkeitsrecht erschöpfe sich in dem Zusammenhang zwischen 

dem Bild und dem Artikel. Diesem fahrlässigen Verstoß sei durch die Ab-

gabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung in ausreichender Weise 

begegnet worden.
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